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Bayerischer Landtag 
16. Wahlperiode Drucksache 16/13462 

 31.07.2012 

 

Gesetzentwurf 
der Staatsregierung 

zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften 

A)  Problem 

1. Kommunale Gliederung des Staatsgebiets  

a) Seit Abschluss der Gemeindegebietsreform wurden in jeder Legisla-
turperiode Änderungen der kommunalen Gliederung vorgenommen, 
um in Einzelfällen der Entwicklung der betroffenen Gemeinden 
Rechnung zu tragen. Mit dem zum 1. Januar 2008 in Kraft getrete-
nen Zweiten Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die kommunale 
Gliederung des Staatsgebiets vom 27. November 2007 (GVBl 
S. 784) wurde der Markt Wachenroth, Landkreis Erlangen-Höch-
stadt, Regierungsbezirk Mittelfranken, aus der Verwaltungsgemein-
schaft Höchstadt a.d.Aisch entlassen.  

Eine neuerliche Überprüfung ergab, dass einem weiteren Neugliede-
rungswunsch entsprochen werden kann. Es handelt sich um die Ver-
waltungsgemeinschaft Stegaurach, die nach den Kriterien der Ge-
meindegebietsreform und der Nachkorrektur auf Antrag der Ge-
meinde Walsdorf aufgelöst werden kann. Weiteren Anträgen zur Än-
derung der kommunalen Gliederung des Staatsgebiets kann dagegen 
nicht entsprochen werden, weil die gesetzlichen Voraussetzungen 
nicht erfüllt sind. 

b) Im Fortführungsnachweis zur Bayerischen Rechtssammlung (Stand 
1. Januar 2012) sind ein Gesetz und eine Rechtsverordnung des 
Staatsministeriums des Innern aufgeführt, die Bestands- und Gebiets-
änderungen von Gemeinden, Landkreisen und Bezirken sowie Ver-
waltungsgemeinschaften zum Inhalt haben. Damit bestehen zwei 
Stammnormen, die Regelungen zur kommunalen Gliederung des 
Staatsgebiets enthalten. Im Interesse der Deregulierung ist insoweit 
eine Bereinigung angezeigt. 

2. Kommunale Zusammenarbeit 

Durch Änderungen in der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
und des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes sind einzelne Verweise 
im Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit unzutreffend geworden. 
Für die Einberufung zur konstituierenden Sitzung eines Zweckverbands 
und eines gemeinsamen Kommunalunternehmens gelten bisher unter-
schiedliche Verfahrensweisen, obwohl diese institutionalisierten Zu-
sammenarbeitsformen ähnliche Strukturen aufweisen. 

 

B) Lösung 

1. Kommunale Gliederung des Staatsgebiets 

a) Der Gesetzentwurf sieht die Auflösung der Verwaltungsgemein-
schaft Stegaurach vor.  

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Aus-
schüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 
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Damit verändert sich die Zahl der Verwaltungsgemeinschaften von 
313 auf 312, die Zahl der Mitgliedsgemeinden von Verwaltungsge-
meinschaften von 987 auf 985 und die Zahl der kreisangehörigen 
Einheitsgemeinden von 1044 auf 1046. 

b) Unter dem Gesichtspunkt der Deregulierung wird die kommunale 
Gliederung des Staatsgebiets (unbeschadet späterer Änderungen 
nach dem Rechtszustand am 31. Dezember 2012) festgeschrieben. 
Dies ermöglicht die Aufhebung einer Rechtsverordnung und die 
formale Bereinigung des Landesrechts. Der Gesetzentwurf entlastet 
damit das Landesrecht und dient dem Abbau einer Stammnorm. 

2. Kommunale Zusammenarbeit  

Mit der Änderung des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
wird zum einen Änderungen in der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern sowie im Landesstraf- und Verordnungsgesetz Rechnung getra-
gen. Zum anderen sollen für die Einberufung zur konstituierenden Sit-
zung eines Zweckverbands und eines gemeinsamen Kommunalunter-
nehmens gleiche Möglichkeiten geschaffen werden. 

 

C)  Alternativen 

Keine. 

 

D)  Kosten 

1. Kommunale Gliederung des Staatsgebiets 

Der Verwaltungsaufwand für die betroffenen Gemeinden kann sich 
durch die Neugliederung in gewissem Umfang erhöhen: Mitgliedsge-
meinden, die selbständig werden, müssen eine eigene Verwaltung auf-
bauen und unterhalten; dafür entfällt die bisherige Umlage an die Ver-
waltungsgemeinschaft. Neuinvestitionen, über die von den Selbstverwal-
tungskörperschaften zu entscheiden ist, können nach Wirksamwerden 
des Gesetzes in Einzelfällen notwendig werden. 

Auswirkungen auf den laufenden Staatshaushalt sind dann denkbar, 
wenn sich aus Neugliederungsmaßnahmen finanzielle Härten ergeben, 
die zur Gewährung von Bedarfszuweisungen nach Art. 11 FAG führen. 

Gemeinden können grundsätzlich dann Bedarfszuweisungen nach 
Art. 11 FAG erhalten, wenn sie durch von ihnen nicht zu vertretende Er-
eignisse und trotz Ausschöpfung aller eigenen Einnahmemöglichkeiten 
nicht mehr in der Lage sind, ihren Verwaltungshaushalt auszugleichen (z. 
B. starke Gewerbesteuereinbrüche, Naturkatastrophen). 

Art. 11 Abs. 2 Satz 2 FAG sieht darüber hinaus ausdrücklich die Mög-
lichkeit vor, Bedarfszuweisungen auch zum Ausgleich von Härten zu 
gewähren, die sich „im Zug der Gebietsreform ergeben“. Analog zur Be-
darfszuweisung für im Zug der Gebietsreform entstehende Härten (vgl. 
hierzu Bekanntmachung des StMI vom 7. November 1979 Nr. IB5 - 
3000 - 40/102, MABl S. 599) kann eine allgemeine Bedarfszuweisung 
grundsätzlich auch für Härten bei der Auflösung einer Verwaltungsge-
meinschaft in Betracht kommen. Der Härteausgleich für fortdauernde 
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Leistungen wäre allerdings auf maximal das Fünffache der jährlichen 
Aufwendungen begrenzt. 

Neben den allgemeinen Grundsätzen des Art. 11 FAG wäre Vorausset-
zung für einen Ausgleichsanspruch, dass  

─ getätigte Aufwendungen sich nicht mehr oder nicht mehr in voller 
Höhe als nützlich erweisen und 

─ sich ihr Gegenwert nicht mehr wirtschaftlich nutzen oder in anderer 
Weise angemessen verwerten lässt. 

In der Verwaltungspraxis spielten in diesem Zusammenhang überflüssige 
oder zu große Verwaltungsgebäude, die auch nicht anderweitig genutzt 
werden können, für die neue Nutzung überflüssige EDV-Anlagen, nicht 
mehr verwendbare Planungen und dergleichen eine Rolle. Auch ein vo-
rübergehend zusätzlicher Personalaufwand könnte Ansatzpunkt für eine 
Härteausgleichsleistung sein. Nicht berücksichtigt werden können dage-
gen Aufwendungen, die der neuen Organisationsform langfristig Rech-
nung tragen. 

Ob und in welcher Höhe die Gewährung einer Bedarfszuweisung in Fra-
ge kommt, kann erst nach konkreter Antragstellung durch die jeweiligen 
Gemeinden geprüft werden. 

Für die Bürger und die Wirtschaft wird die Änderung keine Kostenaus-
wirkungen haben. 

2. Kommunale Zusammenarbeit 

Die Kostenentlastung durch die Verfahrenserleichterung ist bei Staat und 
Kommunen nicht bezifferbar. 

Für die Bürger und die Wirtschaft wird die Änderung keine Kostenaus-
wirkung haben.  
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Gesetzentwurf 
zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften 

 

§ 1 

Änderung des Gesetzes  
über die kommunale Gliederung des Staatsgebiets 

Das Gesetz über die kommunale Gliederung des Staatsge-
biets vom 24. Dezember 2005 (GVBl S. 659, BayRS 1012-
1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. November 2007 
(GVBl S. 784), wird wie folgt geändert: 

1. Der Überschrift wird der Klammerzusatz  
„(KommStaGebG)“ angefügt. 

2. In Art. 1 Satz 1 werden die Worte „1. Januar 2005“ 
durch die Worte „31. Dezember 2012“ ersetzt. 

3. Art. 2 bis 4 werden durch folgenden neuen Art. 2 er-
setzt: 

„Art. 2 

Die Verwaltungsgemeinschaft Stegaurach, Landkreis 
Bamberg, Regierungsbezirk Oberfranken, wird aufge-
löst.“ 

 
§ 2 

Änderung des Gesetzes  
über die kommunale Zusammenarbeit 

Das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (Komm-
ZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Ju-
ni 1994 (GVB S. 555, ber. 1995 S. 98, BayRS 2020-6-1-I), 
zuletzt geändert durch § 6 des Gesetzes vom 16. Febru-
ar 2012 (GVBl S. 30), wird wie folgt geändert: 

1. Art. 26 Abs. 3 Sätze 2 und 3 werden aufgehoben; die 
Satznummerierung im bisherigen Satz 1 entfällt. 

2. Art. 32 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte „, wenn noch kein Ver-
bandsvorsitzender gewählt ist, durch die Auf-
sichtsbehörde, sonst“ gestrichen.  

b) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 

„2Ist noch kein Verbandsvorsitzender gewählt oder 
durch die Verbandssatzung bestimmt und enthält 
die Verbandssatzung keine Regelung über die Ein-
berufung in diesem Fall, beruft die Aufsichtsbe-
hörde die Verbandsversammlung schriftlich ein.“ 

c) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3; die Worte „Ta-
geszeit und -ort“ werden durch die Worte „Ta-
gungszeit und -ort“ ersetzt. 

d) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4. 

3. Art. 33 Abs. 4 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Sie gelten nicht für die Teilnahme von Verbandsräten 
an der Beratung und Abstimmung bei Beschlüssen, die 
einem Verbandsmitglied einen unmittelbaren Vor- oder 
Nachteil bringen können.“ 

4. In Art. 50 Abs. 4 wird folgender Satz 4 angefügt: 

„4Für die Einberufung zur Verwaltungsratssitzung gel-
ten Art. 32 Abs. 1 Sätze 1 und 2 entsprechend.“ 

 
§ 3 

Aufhebung der Verordnung zur Änderung des  
Gebiets von Gemeinden, Landkreisen und Bezirken 

Die Verordnung zur Änderung des Gebiets von Gemeinden, 
Landkreisen und Bezirken vom 5. November 2005 (GVBl 
S. 557, BayRS 1012-2-75-I), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 18. November 2011 (GVBl S. 598), wird 
aufgehoben. 
 

§ 4 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. 

 

 
Begründung: 

I. Allgemeines 

Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über 
die kommunale Gliederung des Staatsgebiets werden Entwicklun-
gen berücksichtigt, die in Einzelfällen Änderungen der kommuna-
len Gliederung zulassen. Vorliegend ist dies ein Antrag der Ge-
meinde Walsdorf auf Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft 
Stegaurach, die nach den Kriterien der Gemeindegebietsreform 
und der Nachkorrektur aufgelöst werden kann.  

Mit der Festschreibung der kommunalen Gliederung des Staatsge-
biets nach dem Rechtszustand am 31. Dezember 2012 wird das 
Landesrecht entlastet. Dadurch kann mit der Verordnung zur 
Änderung des Gebiets von Gemeinden, Landkreisen und Bezirken 
vom 5. November 2005 (GVBl S. 557), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 18. November 2011 (GVBl S. 598), eine Stamm-
norm abgebaut werden. 
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Mit der Änderung des Gesetzes über die kommunale Zusammen-
arbeit wird zum einen Änderungen in der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern sowie im Landesstraf- und Verordnungsge-
setz Rechnung getragen. Zum anderen sollen für die Einberufung 
zur konstituierenden Sitzung eines Zweckverbands und eines 
gemeinsamen Kommunalunternehmens gleiche Möglichkeiten 
geschaffen werden. 

 

II. Einzelbegründung 

Zu § 1  
Änderung des Gesetzes über die kommunale Gliederung des 
Staatsgebiets 

1. Bestands- und Gebietsänderungen von Gemeinden, Landkrei-
sen, Bezirken und gemeindefreien Gebieten und Verwal-
tungsgemeinschaften nach Art. 11 GO, Art. 8 LKrO, Art. 8 
BezO und Art. 9 VGemO werden, abhängig von den jeweils 
eingreifenden Vorschriften, durch Gesetz oder durch Rechts-
verordnung der Staatsregierung mit Zustimmung des Land-
tags oder durch Rechtsverordnung vorgenommen (Art. 12 
Abs. 1 GO, Art. 8 Abs. 2 und 3 LKrO, Art. 8 Abs. 2 BezO, 
Art. 2 Abs. 3, Art. 9 Abs. 2 Satz 1 VGemO). Im Fortfüh-
rungsnachweis zur Bayerischen Rechtssammlung (Stand 
1. Januar 2012) sind ein Gesetz und eine Rechtsverordnung 
des Staatsministeriums des Innern aufgeführt, die Bestands- 
und Gebietsänderungen von Gemeinden, Landkreisen und 
Bezirken sowie Verwaltungsgemeinschaften zum Inhalt ha-
ben. Damit bestehen zwei Stammnormen, die Regelungen zur 
kommunalen Gliederung des Staatsgebiets enthalten. Zur Ent-
lastung des Landesrechts ist eine formale Bereinigung dieser 
Rechtsvorschriften nötig. Ihr dient der Abbau der unter § 3 
genannten Stammnorm und die Festschreibung der kommu-
nalen Gliederung des Staatsgebiets nach dem Rechtszustand 
am 31. Dezember 2012. Dadurch können die bisherigen 
Art. 2 bis 4 des Gesetzes über die kommunale Gliederung des 
Staatsgebiets vom 24. Dezember 2005 (GVBl S. 659), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 27. November 2007 (GVBl 
S. 784), entfallen, da in allen dort geregelten Fällen bereits 
Rechtswirksamkeit eingetreten ist. Auf der Grundlage des 
geltenden Rechts sind weiterhin Änderungen im kommunalen 
Bestand und Gebiet möglich. 

2. Voraussetzungen für die Auflösung von Verwaltungsgemein-
schaften und die Entlassung von Gemeinden aus Verwal-
tungsgemeinschaften 

2.1 Nach Art. 9 der Verwaltungsgemeinschaftsordnung für den 
Freistaat Bayern (Verwaltungsgemeinschaftsordnung - VGemO) 
kann durch Gesetz aus Gründen des öffentlichen Wohls eine 
Verwaltungsgemeinschaft aufgelöst oder eine Mitgliedsge-
meinde aus einer Verwaltungsgemeinschaft entlassen werden. 

2.2 Zur Ausfüllung des Begriffs „öffentliches Wohl“ sind die 
landeseinheitlichen Kriterien zugrunde zu legen, die bei der 
Gemeindegebietsreform und den folgenden acht Änderungs-
gesetzen maßgebend waren. 

Die Kriterien der Gemeindegebietsreform (Bekanntmachung 
des StMI vom 10. August 1971, MABl S. 845, geändert 
durch Bekanntmachung vom 7. Februar 1975, MABl S. 166) 
in ihrer Gewichtung durch die Nachkorrektur (LT-Drs. 
9/1595, Abschnitt I. 5-7) sind von der Rechtsprechung des 
Bayerischen Verfassungsgerichtshofs grundsätzlich gebilligt 
worden (z. B. Entscheidung vom 23. April 1980, VerfGH 33, 
87/97, und vom 3. August 1983, BayVBl 1983, S. 752). Be-
sonders hinzuweisen ist auf folgende Gesichtspunkte: 

─ Die für die Einheitsgemeinden notwendige Leistungsfä-
higkeit besitzt in der Regel erst eine Gemeinde mit mehr 
als 2.000 Einwohnern (vgl. auch Art. 11 Abs. 3 Nr. 2 GO 
zur Ausgliederung aus einer bestehenden Gemeinde); 
dabei sind Abweichungen von 10 % nach oben oder un-
ten vertretbar. Zuverlässige Übernachtungszahlen des 
Fremdenverkehrs können den Einwohnerzahlen nach 
dem Schlüssel 36.500 Übernachtungen = 100 Einwohner 
zugerechnet werden. 

─ Trotz ausreichender Leistungsfähigkeit kann eine Ge-
meinde nicht entlassen werden, wenn die (Rest-)Verwal-
tungsgemeinschaft oder – bei Zweier-Verwaltungsge-
meinschaften – die übrig bleibende Gemeinde nicht aus-
reichend leistungsfähig ist. Leistungsfähige Gemeinden 
sollen auch dann nicht entlassen werden, wenn sie aus 
anderen Gründen, z. B. als Mittelpunkt der Verwaltungs-
gemeinschaft, für den Bestand der Verwaltungsgemein-
schaft benötigt werden. 

Es besteht keine Veranlassung, diese Kriterien zu verändern. 

3. Anhörung 

Vor einer etwaigen Auflösung einer Verwaltungsgemein-
schaft oder einer Entlassung einer Mitgliedsgemeinde aus ei-
ner Verwaltungsgemeinschaft sind die Verwaltungsgemein-
schaft und die Mitgliedsgemeinden zu hören (Art. 9 Abs. 2 
Satz 2 VGemO). 
Die Verwaltungsgemeinschaften Ergoldsbach, Stegaurach 
und Bad Grönenbach und deren Mitgliedsgemeinden wurden 
mit Schreiben vom 2. März 2011 förmlich angehört. Die An-
hörungsfrist endete am 11. April 2011. Der Verwaltungsge-
meinschaft Rain und deren Mitgliedsgemeinden wurde auf-
grund der späteren Antragstellung der Stadt Rain im Mai und 
Juni 2011 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
Zudem hat der Staatssekretär im Staatsministerium des Innern 
mit Vertretern aller beteiligten Gemeinden einschließlich der 
beteiligten Landräte und Regierungspräsidenten jeweils ein 
Gespräch geführt (VG Stegaurach am 17. Oktober 2011, VG 
Ergoldsbach am 19. Oktober 2011, VG Bad Grönenbach am 
23. November 2011, VG Rain am 23. November 2011). 
Die Ergebnisse der Anhörung sind bei der Bewertung der 
Einzelfälle nachfolgend gewürdigt. 

4. Beurteilung im Fall Walsdorf, Verwaltungsgemeinschaft Steg-
aurach 

Der Antrag der Gemeinde Walsdorf auf Auflösung der Ver-
waltungsgemeinschaft Stegaurach ist zu befürworten. Zu den 
übrigen Anträgen, die kommunale Gliederung zu ändern, 
wird auf die beigefügte Negativliste verwiesen. 
Durch Rechtsverordnung der Regierung von Oberfranken zur 
Neugliederung der Gemeinden im Landkreis Bamberg vom 
7. April 1976 (RABl S. 47) wurde die Verwaltungsgemein-
schaft Stegaurach bestehend aus den Gemeinden Lisberg, 
Priesendorf, Stegaurach und Walsdorf gebildet. Die Gemein-
den Lisberg und Priesendorf wurden durch Art. 28 Abs. 5 des 
Gesetzes über die Zugehörigkeit von Gemeinden zu Verwal-
tungsgemeinschaften vom 10. August 1979 (GVBl S. 223) 
unter Bildung einer VG Lisberg entlassen. Die Gemeinde 
Walsdorf sprach sich damals für die Aufrechterhaltung der 
viergliedrigen Verwaltungsgemeinschaft aus, da sie höhere 
Verwaltungskosten befürchtete. Sie beantragte hilfsweise die 
Bildung einer selbständigen Einheitsgemeinde. Dem konnte 
nicht entsprochen werden, da die Gemeinde Walsdorf damals 
nicht die Voraussetzungen für eine selbständige Einheitsge-
meinde erfüllte. 
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Zur Verwaltungsgemeinschaft Stegaurach, Landkreis Bamberg, 
gehören derzeit die Gemeinden Stegaurach und Walsdorf: 

 

 
Die Gemeinde Walsdorf hat mit Schreiben vom 26.06.2007 
einen Antrag auf Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft 
Stegaurach gestellt (Gemeinderatsbeschluss vom 12.06.2007 
12 : 0, bestätigt durch Beschlüsse vom 17.03.2011 13 : 1, 
vom 07.07.2011 15 : 0 und vom 15.03.2012 12 : 1). Die Ge-
meinde begründet ihren Antrag damit, dass die Einwohner-
zahl der Gemeinde in den letzten Jahren stark gewachsen sei. 
Die räumliche und finanzielle Situation gestatte eine eigene 
Verwaltung; ein kleines Rathaus für Bürgersprechstunden sei 
vorhanden. Für die Unterbringung einer voll funktionsfähigen 
eigenständigen Gemeindeverwaltung bestehe die Möglich-
keit, die Verwaltung in einem nicht mehr benötigten eigen-
ständigen Gebäudetrakt des gemeindlichen Schulhauses un-
terzubringen. Die Pro-Kopf-Verschuldung werde stetig abge-
baut. Eine Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit 
werde nicht angenommen. Mit der Auflösung der Verwal-
tungsgemeinschaft könne den Bürgerinnen und Bürgern eine 
bürgernahe und effektive Verwaltung am Ort angeboten wer-
den. Die Entfernung des entferntesten Gemeindeteils Feigen-
dorf der Gemeinde Walsdorf bis zum Rathaus betrage fast 
9 km. Es bestünde in der Einwohnerzahl und der Gemeinde-
struktur ein erheblicher Unterschied zwischen den Gemein-
den. Walsdorf sei dem ländlichen Raum zuzuordnen, wäh-
rend Stegaurach Vorstadtcharakter habe. Zudem sei das Stim-
menverhältnis in der Gemeinschaftsversammlung mit sieben 
Stimmen für die Gemeinde Stegaurach und vier Stimmen für 
die Gemeinde Walsdorf ungleich verteilt. Die Gemeinde Ste-
gaurach sei ebenfalls ausreichend leistungsfähig für eine Ein-
heitsgemeinde. Zudem gebe es mit der Gemeinde Stegaurach 
keine weiteren gemeinsamen Einrichtungen oder Zusammen-
arbeitsformen, so dass die Verwaltungsgemeinschaft rei-
bungslos aufgelöst werden könne. Dadurch würde die Ver-
waltungstätigkeit verbessert und „in die richtigen Hände“ ge-
legt.  

Die Gemeinde Stegaurach hat am 07.08.2007 (17 : 2) sowie 
am 10.05.2011 (10 : 7) beschlossen, dass dem Antrag der 
Gemeinde Walsdorf auf Auflösung der Verwaltungsgemein-
schaft nicht zugestimmt werden könne und die Verwaltungs-
gemeinschaft fortbestehen solle. Die Verwaltungsgemein-
schaft habe sich seit 1978 zu einer äußerst funktionsfähigen 
Verwaltungseinheit entwickelt, die wesentlich zur Entwick-
lung der beiden Mitgliedsgemeinden beigetragen habe. Die 
bürgerfreundliche, leistungsstarke, effektiv, serviceorientiert 
und effizient arbeitende Verwaltung, die mit 16 Beschäftigten 
eine kompetente Aufgabenerledigung ermögliche, solle auch 
angesichts der Zufriedenheit der Bürger nicht zerschlagen 
werden. Keine der beiden Gemeinden könne sich alleine eine 
Verwaltung mit dieser Qualität und Quantität annähernd leis-

ten. Das mit einer Verwaltungsgemeinschaft verfolgte Ziel, 
sinnvolle räumliche, organisatorische und gesellschaftliche 
Strukturen zu schaffen, um die Leistungs- und Verwaltungs-
kraft der Mitgliedsgemeinden zu steigern und frei werdende 
Finanzressourcen zu schaffen, würde ohne plausiblen Grund 
aufgegeben. Auch wird durch den teilweisen Verlust des 
Fachpersonals durch eine Stellenminderung bei Auflösung 
der Verwaltungsgemeinschaft ein Niveauverlust bei der Auf-
gabenerfüllung befürchtet. Die Verwaltung arbeite mit einer 
technisch modernen EDV-Ausstattung und einem äußerst 
niedrigen Personalstand sehr effektiv und effizient. Durch den 
Wegfall der Synergieeffekte einer sinnvollen Einheit von ca. 
9.500 Einwohnern würden sich bei beiden Mitgliedsgemein-
den die Verwaltungskosten im Vergleich zur bisherigen Um-
lage an die Verwaltungsgemeinschaft mit ca. 10 - 20 % deut-
lich erhöhen. Die Verwaltungsmehrkosten würden die freie 
Finanzspanne auf längere Sicht erheblich schmälern. Die 
Mitgliedsgemeinden pflegten im Übrigen ein sehr harmoni-
sches Verhältnis. Die Beschlüsse der Gemeinschaftsver-
sammlung würden zum größten Teil einstimmig gefällt. Der 
Gemeinde Walsdorf werde eine Verwaltungskraft für zehn 
Stunden vor Ort gestellt. 

Steuerkraft 2012  
in Euro je Einwohner 

Gemeinde 
 

Einwohner 
am  

30.09.2011 
Fläche 
in km² 

der 
Gemeinde 

Landes-
durchschnitt 
vergleichba-
rer Gemein-
den 

Stegaurach 6.843 24 561 728 

Walsdorf 2.574 16 440 537 

Aufgrund der Achtung der Eigenständigkeit der beiden Mit-
gliedsgemeinden seien keine gemeinsamen Einrichtungen ge-
schaffen worden. Es existierten jedoch gemeinsame Projekte 
auf dem Gebiet der Umweltaktivitäten, der Wasserversorgung 
und ein Schulverbund. Bürger und Institutionen beider Ge-
meinden arbeiteten in verschiedenen Bereichen des gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens erfolgreich 
zusammen.  

Ebenso stimmte die Gemeinschaftsversammlung mit Be-
schluss vom 28.04.2011 (Abstimmung 5 : 5) dem Antrag der 
Gemeinde Walsdorf auf Auflösung der Verwaltungsgemein-
schaft nicht zu. 

Das Landratsamt Bamberg und die Regierung von Oberfran-
ken haben sich zu einer Auflösung der Verwaltungsgemein-
schaft Stegaurach ablehnend geäußert. Die Steuerkraft und 
die Finanzkraft sind im Vergleich zum Landesdurchschnitt 
unterdurchschnittlich. Die Steuerkraft ist für 2012 mit 440 
Euro/EW (Durchschnitt vergleichbarer Gemeinden: 537 Eu-
ro/EW) kalkuliert; die Finanzkraft 2011 betrug 356 Euro/EW 
(Durchschnitt vergleichbarer Gemeinden: 370 Euro/EW). Die 
Verschuldung wird indes seit Jahren nach massiven finanziel-
len Problemen abgebaut. Aus finanzieller Sicht befürwortet 
das Landratsamt eine Auflösung der Verwaltungsgemein-
schaft mit Blick auf die immer komplexeren Aufgaben einer 
Verwaltung im Ergebnis nicht. 

Die Gemeinde Walsdorf erfüllt mit 2.574 Einwohnern die 
Einwohnerzahl, die für die Bildung einer Einheitsgemeinde 
zugrunde gelegt wird. Nach den Kriterien der Nachkorrektur 
ist die Gemeinde ausreichend leistungsfähig, um eine eigene 
Verwaltung aufzubauen und zu unterhalten.  

Das Landratsamt Bamberg sieht zwar Risiken für die dauern-
de finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Walsdorf bei 
einer eigenständigen Verwaltung. Grundlegende Bedenken, 
dass die Gemeinde auch als Einheitsgemeinde fortbestehen 
kann, bestehen allerdings gerade auch im Hinblick auf die ak-
tuelle Einwohnerzahl und den für die nächsten Jahre prognos-
tizierten Einwohnerzuwachs nicht. Laut Demografie-Spiegel 
des Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung für Ge-
meinden mit weniger als 5.000 Einwohnern wird die Ge-
meinde Walsdorf unter der Annahme konstanter Trends auf 
2.730 Einwohner am 31.12.2021 wachsen. 
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Da auch die Gemeinde Stegaurach mit ihrer Einwohnerzahl 
die notwendige Leistungsfähigkeit bietet, ist es möglich, die 
Verwaltungsgemeinschaft Stegaurach aufzulösen. 

Die von der Gemeinde Stegaurach gegen die Auflösung der 
Verwaltungsgemeinschaft angeführten Gründe müssen ge-
genüber der Wiedererlangung der Selbständigkeit der Ge-
meinde Walsdorf und der damit verbundenen Stärkung des 
kommunalen Selbstverwaltungsrechts zurückstehen. Mehr-
kosten können als Preis für die hohe Gewichtung der kom-
munalen Eigenständigkeit hingenommen werden. 

5. Übergangsvorschriften 

Übergangsvorschriften sind aus folgenden Gründen nicht er-
forderlich: 

─ Für die personalrechtlichen Folgen der Durchführung des 
Gesetzes sind Übergangsvorschriften entbehrlich. Für 
Beamte und Versorgungsempfänger betroffener kommu-
naler Körperschaften gelten insoweit Art. 51 bis 54 und 
Art. 69 und 70 BayBG. Für Arbeitnehmer sind die per-
sonalrechtlichen Folgen durch die Regierung zu regeln 
(Art. 9 Abs. 3 VGemO). Zur Wahrung der Interessen der 
Arbeitnehmer und zur Sicherung einer reibungslosen 
Aufgabenerledigung wird insoweit eine Übernahme der 
Arbeitnehmer in entsprechender Anwendung der für Be-
amte geltenden Vorschriften in gleicher Rechtsstellung 
und zu mindestens gleichen Arbeitsbedingungen be-
stimmt werden müssen. 

─ Auch eine eigene Härteausgleichsregelung ist entbehr-
lich; soweit sich aus einer Änderung der Gliederung von 
Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften finanzielle 
Härten ergeben, kann die Gewährung einer Bedarfszu-
weisung nach Art. 11 FAG in Frage kommen. 

─ Über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft und das Ver-
mögen setzen sich die bisherigen Mitgliedsgemeinden 
untereinander durch Übereinkunft auseinander (Art. 9 
Abs. 4 VGemO). 

─ Im Übrigen regelt die Regierung die mit der Änderung 
zusammenhängenden weiteren Rechts- und Verwal-
tungsfragen (Art. 9 Abs. 3 VGemO).  

 
Zu § 2  
Änderung des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 

Zu Nr. 1 – Art. 26 KommZG 

Art. 26 Abs. 3 Sätze 2 und 3 KommZG verweisen auf Art. 47 
LStVG, der eine Vorlage- bzw. Genehmigungspflicht von Ver-
ordnungen beinhaltete. Diese Vorschrift wurde mit Art. 3 des 
Gesetzes vom 26.07.1997 (GVBl S. 311) zum 01.10.1997 aufge-
hoben. Mit der Änderung des KommZG wird die unzutreffend 
gewordene Verweisung bereinigt. 

Zu Nr. 2 – Art. 32 KommZG 
Art. 32 Abs. 1 Satz 1 KommZG stellt in der neuen Fassung klar, 
dass im Regelfall die Verbandsversammlung von Zweckverbän-
den durch den Verbandsvorsitzenden schriftlich einberufen wird. 
Art. 32 Abs. 1 Satz 1 in der bisher geltenden Fassung regelte 
überdies, dass für den Fall, dass noch kein Verbandsvorsitzender 
gewählt ist, die Aufsichtsbehörde die Verbandsversammlung 
einberuft. Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden 
von der Verbandsversammlung aus ihrer Mitte gewählt (Art. 35 
Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 KommZG). Die Verbandssatzung kann 
davon abweichen (vgl. Art. 35 Abs. 3 KommZG), d.h. sie kann 
den Verbandsvorsitzenden bestimmen. Die neue Fassung des 

Art. 32 Abs. 1 Satz 2 soll klarstellen, dass in diesem Fall nicht die 
Aufsichtsbehörde, sondern der durch Satzung bestimmte Ver-
bandsvorsitzende zur konstituierenden Sitzung der Verbandsver-
sammlung einlädt. Zudem soll die Möglichkeit geschaffen wer-
den, die Einladung zur konstituierenden Sitzung in der Verbands-
satzung zu regeln. 
Die Änderung in Art. 32 Abs. 1 Satz 3 dient der redaktionellen 
Klarstellung, dass die Zeit und der Ort der Tagung in der Einla-
dung anzugeben sind. 

Zu Nr. 3 – Art. 33 KommZG 

Art. 33 Abs. 4 Satz 1 KommZG verweist bezüglich der persönli-
chen Beteiligung bei Beschlüssen in der Verbandsversammlung 
auf die entsprechende Anwendung der Vorschriften der Gemein-
deordnung. Art. 33 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 KommZG in der bisher 
geltenden Fassung schließt den Fall einer persönlichen Beteili-
gung von Verbandsräten bei Wahlen aus. Eine entsprechende 
Regelung trifft auch Art. 49 Abs. 2 Nr. 1 GO, so dass die bisherige 
Regelung in Art. 33 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 KommZG überflüssig ist. 
Zu Nr. 4 – Art. 50 KommZG 

Gemäß Art. 50 Abs. 4 Satz 2 KommZG wird in einem gemeinsa-
men Kommunalunternehmen das vorsitzende Mitglied des Ver-
waltungsrats von diesem gewählt. Art. 35 Abs. 1 und Abs. 3 
KommZG gelten entsprechend, d.h. in der Unternehmenssatzung 
kann der Vorsitzende des Verwaltungsrats von vornherein be-
stimmt werden. Soll der Vorsitzende jedoch erst gewählt werden, 
ist zu regeln, wer zur konstituierenden Sitzung einberuft und sie 
bis zur Wahl des Vorsitzenden leitet. Bisher musste in der Ver-
bandssatzung bestimmt werden, welches Verwaltungsratsmitglied 
für die Einberufung zur konstituierenden Sitzung und für die 
Leitung bis zur Wahl des Vorsitzenden zuständig ist. Ein Tätig-
werden der Rechtsaufsichtsbehörde wie bei Zweckverbänden war 
bisher nicht möglich, da Art. 50 Abs. 4 KommZG keine Verwei-
sung auf Art. 32 Abs. 1 Satz 1 KommZG enthielt. Durch die 
Änderung von Art. 50 Abs. 4 Satz 4 soll es bei gemeinsamen 
Kommunalunternehmen ermöglicht werden, bei einer noch aus-
stehenden Wahl des Vorsitzenden des Verwaltungsrats auf eine 
Satzungsregelung zur erstmaligen Einberufung zu verzichten und 
die Einberufung durch die Aufsichtsbehörde vornehmen zu lassen. 
Im Ergebnis werden dadurch für einen Zweckverband und für ein 
gemeinsames Kommunalunternehmen die gleichen Regelungen 
für die Einberufung zur konstituierenden Sitzung getroffen. 
 
Zu § 3  
Verordnung zur Änderung des Gebiets von Gemeinden, 
Landkreisen und Bezirken 

Mit der Festschreibung der kommunalen Gliederung des Staatsge-
biets nach dem Rechtszustand am 31. Dezember 2012 in Art. 1 
Satz 1 des Gesetzes über die kommunale Gliederung des Staatsge-
biets kann die Verordnung zur Änderung des Gebiets von Ge-
meinden, Landkreisen und Bezirken vom 5. November 2005 
(GVBl S. 557), zuletzt geändert durch Verordnung vom 18. No-
vember 2011 (GVBl S. 598), aufgehoben werden, da in allen dort 
geregelten Fällen Rechtswirksamkeit eingetreten ist. 
 
Zu § 4  
Inkrafttreten 

Der Gesetzentwurf sieht ein Inkrafttreten zum 1. Januar 2013 vor. 
Der Zeitpunkt ist so gewählt, dass bei der Umstellung auf die neue 
Verwaltungsorganisation, insbesondere beim Haushaltsvollzug, 
besondere Schwierigkeiten vermieden werden können. 
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Negativliste:  
Anträge zur Änderung der kommunalen Gliederung, 

denen im Gesetzentwurf nicht entsprochen wurde 

– Verwaltungsgemeinschaften – 

1.  Gemeinde Bayerbach b.Ergoldsbach 
Verwaltungsgemeinschaft Ergoldsbach 
Landkreis Landshut 
Regierungsbezirk Niederbayern 

Durch Rechtsverordnung der Regierung von Nieder-
bayern zur Neugliederung der Gemeinden im Landkreis 
Landshut vom 12. April 1976 (RABl S. 59) wurde die 
Verwaltungsgemeinschaft Ergoldsbach, bestehend aus 
den Gemeinden Bayerbach b.Ergoldsbach und dem 
Markt Ergoldsbach, gebildet. Ein früherer Antrag der 
Gemeinde Bayerbach b.Ergoldsbach auf Auflösung der 
Verwaltungsgemeinschaft Ergoldsbach war mit Gesetz 
über die Änderung der Zugehörigkeit von Gemeinden 
zu Verwaltungsgemeinschaften vom 10. August 1979 
(GVBl S. 223) abgelehnt worden, da die Gemeinde mit 
damals 1.306 Einwohnern nicht die Voraussetzungen 
für eine Einheitsgemeinde erfüllt hatte. 

 

Die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft 
Ergoldsbach, Landkreis Landshut, weisen folgende Kenn-

zahlen auf: 

 

 

Die Gemeinde Bayerbach b.Ergoldsbach hat mit 
Schreiben vom 22.11.2006 die Auflösung der Verwal-
tungsgemeinschaft Ergoldsbach beantragt (Gemeinde-
ratsbeschluss vom 05.04.2006 12 : 0). Mit Schreiben 
vom 12.01.2011 hat die Gemeinde mitgeteilt, dass sie 
am Beschluss des Gemeinderats vom 05.04.2006 fest-
halte. Die Gemeinde habe sich in den letzten Jahren 
stetig positiv entwickelt. Die Geburtenzahl verfestige 
sich auf einem guten Niveau von ca. 20 Geburten pro 
Jahr. Die finanzielle Entwicklung sei ebenfalls positiv. 
Es seien zahlreiche Investitionen (Feuerwehrhaus, Kin-
derkrippe, Kinderhort, Grundschule, Schulturnhalle) er-
folgt, so dass alle erforderlichen Investitionen in die 
kommunale Infrastruktur durchgeführt worden seien. 

Die räumliche und finanzielle Situation gestatte eine 
eigene Verwaltung; ein Rathaus, das sämtliche für eine 
eigene Verwaltung notwendigen Räume und Vernet-
zungsmöglichkeiten biete, sei im Jahr 2007 fertig ge-
stellt worden. Die Gemeinde sei leistungsfähig genug, 
eine eigene Verwaltung aufzubauen. Eine eigene Ver-
waltung sei mit etwa dem gleichen oder einem unwe-
sentlich höheren Betrag im Vergleich zur Umlage an 
die Verwaltungsgemeinschaft (2010: 164.600 Euro) fi-
nanzierbar. Abgesehen von der Erstausstattung erwarte 
die Gemeinde jährlich etwa 5.000 Euro höhere Kosten 
für die Verwaltung im Vergleich zur bisherigen Umla-
ge. Mit der Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft 
könne den Bürgerinnen und Bürgern eine bürgernahe 
Verwaltung angeboten werden (Entfernung Bayerbach 
b.Ergoldsbach – Ergoldsbach 7,5 km). In der Verwal-
tungsgemeinschaft befinde sich die Gemeinde in einer 
ungleichen Partnerschaft, da der Markt Ergoldsbach der 
dominierende Partner sei (Stimmverhältnis in der Ge-
meinschaftsversammlung 9 : 3). Der Markt Ergolds-
bach sei ebenfalls in der Lage, eine eigene Verwaltung 
aufzubauen. 

Die Marktgemeinde Ergoldsbach sowie die Gemein-
schaftsversammlung lehnen die Auflösung der Verwal-
tungsgemeinschaft ab (Marktgemeinderatsbeschlüsse 
vom 15.02.2007 18 : 0 und 31.03.2011 17 : 1 bzw. Be-
schlüsse der Gemeinschaftsversammlung vom 
22.01.2007 7 : 3 und 07.04.2011 8 : 3). Die Aufgaben 
beider Mitgliedsgemeinden seien seit dem 01.05.1978 
ohne nennenswerte Beschwerden zum Wohle der Bür-
gerinnen und Bürger beider Gemeinden von der Ver-
waltungsgemeinschaft wahrgenommen worden. Da 
sich bislang noch kein Bayerbacher Bürger über die 
Arbeit der Verwaltungsgemeinschaft Ergoldsbach be-
schwert oder sich benachteiligt gefühlt habe, handele es 
sich um eine politische Entscheidung und weniger um 
den Wunsch der Bayerbacher Bürger. Die Personal- 
und Ausstattungsstruktur der Verwaltungsgemeinschaft 
sei in über 30 Jahren stets angepasst und weiterentwi-
ckelt worden und funktioniere einwandfrei. Auch be-
stehe eine Fürsorgepflicht für die Beschäftigten der 
Verwaltungsgemeinschaft, die bei einer Auflösung der 
Verwaltungsgemeinschaft teilweise den Dienstherrn 
wechseln müssten. Durch die Größe der Verwaltungs-
gemeinschaft sei die Möglichkeit geschaffen worden, 
Personal zu spezialisieren und damit den Personalauf-
wand zu optimieren oder auch gemeinsam Lizenzen für 
die EDV-Programme zu nutzen. Kleinere Verwaltungs-
einheiten hätten tendenziell einen höheren Personal-
aufwand. Die Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft 
könne sich auf die Effizienz und Effektivität der Ver-
waltung auswirken. Keine der beiden Gemeinden kön-
ne bei einer Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft 
Ergoldsbach Geld sparen. Vielmehr sparten sich die 
Gemeinden durch die Zusammenarbeit der Verwaltun-
gen im Jahr gut 100.000 Euro, die vernünftiger für an-
dere Aufgaben verwendet werden könnten. Den Markt 
Ergoldsbach würde die Auflösung der Verwaltungsge-
meinschaft Ergoldsbach finanziell sehr stark treffen, 
indem die Verwaltungsumlage der Gemeinde Bayer-

Steuerkraft 2012 
in Euro je Einwohner 

Gemeinde 
 

Einwohner 
am  

30.09.2011 
Fläche 
in km² 

der  
Gemeinde 

Landes- 
durchschnitt
vergleichba-
rer Gemein-
den 

Ergoldsbach 7.493 57 475 728 
Bayerbach 
b.Ergoldsbach 1.743 25 688 537 
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bach b.Ergoldsbach in Höhe von jährlich 164.600 Euro 
(Markt Bayerbach derzeit 701.400 Euro) wegfiele, wo-
hingegen der Personalaufwand nicht in gleicher Höhe 
reduziert werden könne. Die Gemeinde Bayerbach 
b.Ergoldsbach müsse für teures Geld eine eigene funk-
tionierende Verwaltung mit Fachkräften aufbauen, d.h. 
es fielen neben der Erstausstattung beispielsweise zu-
sätzliche Ausgaben für Computerausrüstung sowie hö-
here Personalausgaben an. 

Die Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltungsge-
meinschaft sei stets vorbildlich und sehr gut gewesen 
und habe sich sogar verbessert, was auch vom Bürger-
meister der Gemeinde Bayerbach b.Ergoldsbach bestä-
tigt wurde. So seien seit Mai 2008 in Bayerbach 
b.Ergoldsbach die Kanzleistunden von vier Stunden an 
zwei Tagen auf sieben Stunden an vier Tagen erweitert 
worden. Es bestünden zahlreiche Verflechtungen wie 
der neben der Verwaltungsgemeinschaft seit Jahrzehn-
ten bestehende Schulverband Ergoldsbach. Vor etwa 
zwei Jahren seien die Volkshochschule Ergoldsbach – 
Neufahrn – Bayerbach b.Ergoldsbach und die Pfarrei-
engemeinschaft Ergoldsbach – Bayerbach b.Ergolds-
bach gegründet worden. Daher werde eine Auflösung 
der Verwaltungsgemeinschaft abgelehnt. 

Das Landratsamt Landshut und die Regierung von Nie-
derbayern haben auf das Unterschreiten des Einwoh-
nerrichtwerts, die rückläufige Tendenz der Leistungs-
fähigkeit der Gemeinde Bayerbach b.Ergoldsbach so-
wie die entstehenden Verwaltungsmehrkosten bei der 
Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft hingewiesen. 

Die Gemeinde Bayerbach b.Ergoldsbach liegt mit der-
zeit 1.743 Einwohnern noch deutlich unter dem Ein-
wohnerrichtwert für eine Einheitsgemeinde von 2.000 
Einwohnern. Das Bayerische Landesamt für Statistik 
und Datenverarbeitung prognostiziert für das Jahr 2021 
eine Einwohnerzahl von 1.820 Einwohnern. Damit ist 
ein Erreichen des Richtwerts auch mittelfristig nicht 
absehbar. Die Leistungsfähigkeit der Gemeinde Bayer-
bach b.Ergoldsbach erscheint im Falle einer Auflösung 
der Verwaltungsgemeinschaft zweifelhaft. Die zur dau-
ernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde durch das 
Landratsamt herangezogenen Kennzahlen weisen eine 
rückläufige Tendenz auf. Der Schuldenstand hat sich 
im Jahr 2010 nahezu verdoppelt. 

Die eigenständigen Verwaltungen würden insgesamt 
Mehrkosten bei den Personal-, Sach- und Unterhal-
tungskosten verursachen. Zudem wären beim Rathaus 
Ergoldsbach kaum Einsparungen zu erzielen, da die 
Unterhaltungskosten nach wie vor anfielen. Bei der 
Gemeinde Bayerbach würden zusätzliche Kosten, ins-
besondere für Strom, Heizung und sonstigen laufenden 
Unterhalt sowie Investitionskosten für einen ordnungs-
gemäßen Verwaltungsbetrieb, vor allem im EDV- und 
Kassenbereich, nicht zuletzt für die Lizenzen für EDV-
Programme, anfallen.  

Insgesamt dürften nach Bewertung des Landratsamtes 
bei einer Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft jähr-

liche Mehrkosten von ca. 97.000 Euro für den Markt 
Ergoldsbach und ca. 40.000 Euro für die Gemeinde 
Bayerbach b.Ergoldsbach gegenüber der derzeitigen 
Verwaltungsumlage anfallen. Damit würde sich die 
freie Finanzspanne beider Gemeinden vermindern, so 
dass kaum mehr Gestaltungsspielräume bestünden. 
Hinzu kämen für die Gemeinde Bayerbach b.Ergolds-
bach erhebliche Investitionskosten, insbesondere im 
EDV- und Kassenbereich sowie für die weitere Ver-
waltungsausstattung.  

Vorhandene Synergieeffekte, insbesondere in den Ver-
tretungsstrukturen und Spezialisierungsgraden, gingen 
verloren. Die Personalstrukturen würden sich weder in 
qualitativer noch in quantitativer Hinsicht verbessern. 
Bei beiden Verwaltungen müssten insgesamt mehr und 
höher qualifizierte Beschäftigte, die mehr Aufgabenbe-
reiche abdecken und in denselben Fachthemen zeitge-
mäß fortgebildet werden müssen, beschäftigt werden.  

In der Vergangenheit zeigten sich keine grundlegenden 
organisatorischen oder personellen Mängel oder Hand-
lungsdefizite in der Verwaltungsgemeinschaft.  

Angesichts rückläufiger finanzpolitischer Rahmenbe-
dingungen und der zunehmenden Anforderungen der 
Bürger und der Wirtschaft an die Verwaltung ist es 
fraglich, ob kleine Einheiten auf Dauer die Aufgaben 
genauso wirtschaftlich und sachgerecht erfüllen kön-
nen. Gerade die Bündelung der Leistungs- und Verwal-
tungskraft zu dem gemeinsamen Dienstleistungszent-
rum „Verwaltungsgemeinschaft“ war eines der zentra-
len Anliegen für die Bildung von Verwaltungsgemein-
schaften im Rahmen der Gemeindegebietsreform, das 
auch angesichts der demografischen Entwicklung nach 
wie vor Geltung hat. 

Eine Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft Ergolds-
bach führte daher weder zu einer höheren Wirtschaft-
lichkeit oder Verbesserung noch zu einer Vereinfa-
chung der Verwaltungstätigkeit. Gründe des öffentli-
chen Wohls für eine Auflösung der Verwaltungsge-
meinschaft Ergoldsbach liegen daher nicht vor. 

 

2.  Gemeinde Wolfertschwenden 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach 
Landkreis Unterallgäu 
Regierungsbezirk Schwaben 

Durch Rechtsverordnung der Regierung von Schwaben 
zur Neugliederung der Gemeinden im Landkreis Unter-
allgäu vom 5. April 1976 (RABl S. 50) wurde die Ver-
waltungsgemeinschaft Grönenbach bestehend aus dem 
Markt Grönenbach, der Gemeinde Wolfertschwenden 
und der Gemeinde Woringen gebildet. Die Verwal-
tungsgemeinschaft wurde mit Zustimmung aller betei-
ligten Gemeinden gebildet, da zwischen den Gemein-
den bereits funktionale Verflechtungen (Wasserversor-
gungszweckverband, Hauptschulverband) bestanden.  
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Die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft 
Bad Grönenbach, Landkreis Unterallgäu, weisen folgende 

Kennzahlen aus: 

 

 

Die Gemeinde Wolfertschwenden stellte mit Schreiben 
vom 13.06.2007 und 18.02.2011 einen Antrag auf Ent-
lassung aus der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grö-
nenbach. Den Anträgen liegen Mehrheitsbeschlüsse des 
Gemeinderats vom 26.04.2007 und 18.02.2011 zugrun-
de (jeweils 11 : 2 Stimmen für die Entlassung). Von 
Seiten der Gemeinde wird vorgetragen, dass sie sich in 
den vergangenen Jahren überdurchschnittlich entwi-
ckelt habe. Insbesondere sei der gewerbliche Bereich 
mit nunmehr 1.900 Arbeitsplätzen stark gewachsen. 
Daher habe die Gemeinde eine große finanzielle Leis-
tungsfähigkeit. Diese Entwicklung erfordere die Erle-
digung der umfangreichen gemeindlichen Aufgaben 
vor Ort. Die Betreuung zahlreicher Handels-, Hand-
werks- und Gewerbebetriebe sowie die Anwerbung 
weiterer Betriebe erfordere die sofortige Verfügbarkeit 
zuständiger Verwaltungsmitarbeiter. Im Bereich der 
Betriebsansiedlungen seien oft sofortige Entscheidun-
gen notwendig. Gelegentlich würden auch Interessen-
konflikte durch gleichzeitige Ansiedlungsanfragen in 
allen drei Mitgliedsgemeinden auftreten. Durch die 
räumliche Entfernung der Verwaltungsgemeinschaft 
(4,5 km) käme es zu Missverständnissen in der Aufga-
benerledigung und zu Handlungsdefiziten. Aufgrund 
der ständig wachsenden Aufgabenerfüllung bei gleich-
bleibender Stundenzahl der von der Verwaltungsge-
meinschaft zur Verfügung gestellten Verwaltungskraft 
in Wolfertschwenden (20 Stunden pro Woche) seien in 
der Gemeinde nur eingeschränkte Öffnungszeiten (12 
Stunden pro Woche) für den örtlichen Parteiverkehr 
möglich. Im Bereich der Gewerbepolitik der Gemeinde 
sei jedoch die ständige Präsenz eines kompetenten An-
sprechpartners gefragt. Durch Verwaltungspersonal, 
das ausschließlich den Interessen der eigenen Gemein-
de unterliegt, erwarte die Gemeinde eine effektivere 
und effizientere Verwaltungsarbeit. Ebenso erwarte die 
Gemeinde mehr Bürgerservice vor Ort, wobei allge-
mein übliche Öffnungszeiten des Rathauses angestrebt 
würden. Die Verwaltungsgemeinschaft erziele aus 
Wolfertschwenden durch Umlagen, Gebühren und 

staatliche Zuschüssen ca. 200.000 Euro. Die Umlage an 
die Verwaltungsgemeinschaft habe im Jahr 2011 
166.974,23 Euro betragen. Bei eigener Verwendung 
rechne die Gemeinde mit vertretbaren Mehrkosten ge-
genüber dem jetzigen Kostenanteil. Eine eigene Ver-
waltung werde laut Schreiben der Gemeinde vom 
18.02.2011 nicht wirtschaftlicher, verbessere und ver-
einfache jedoch das Verwaltungshandeln. 

Steuerkraft 2012  
in Euro je Einwohner 

Gemeinde 
 

Einwohner 
am  

30.09.2011 
Fläche 
in km² 

der  
Gemeinde 

Landes- 
durchschnitt 
vergleichbarer 
Gemeinden 

Bad  
Grönenbach 5.295 42 866 728 
Wolfert-
schwenden 1.863 14 1.886 537 

Woringen 1.890 18 584 537 

Der Markt Bad Grönenbach und die Gemeinde Wor-
ingen hatten sich jeweils bereits mit Schreiben vom 
01.10.2007 angesichts der bisherigen guten Zusam-
menarbeit und der entstehenden Mehrkosten ablehnend 
gegenüber dem Antrag der Gemeinde Wolfertschwen-
den auf Entlassung aus der Verwaltungsgemeinschaft 
geäußert. Der Marktgemeinderat Bad Grönenbach hat 
am 27.09.2007 bzw. 22.03.2011 den Antrag der Ge-
meinde Wolfertschwenden einstimmig abgelehnt (Ab-
stimmungsergebnis 19 : 0). Ebenso hat der Gemeinde-
rat Woringen den Antrag am 27.09.2007 bzw. 
04.04.2011 einstimmig abgelehnt (Abstimmungsergeb-
nis 12 : 0). 

Die Verwaltungsgemeinschaft sei eine übersichtliche, 
funktionierende, effiziente, bürgernahe und flexible 
Verwaltungseinheit mit rund 9.000 Einwohnern, in der 
sich weder Größe noch Entfernung als hinderlich er-
wiesen. Die Verwaltung bewältige die steigenden per-
sonellen und technischen Anforderungen an eine mo-
derne Verwaltung sehr gut und unterstütze alle drei 
Gemeinden gleichermaßen. So stünden den Bürger-
meistern alle Amtsleiter und eine Protokollführerin alle 
14 Tage zu einem Amtsleitergespräch zur Verfügung. 
Die funktionierende Verwaltungsgemeinschaft habe zu 
der sehr guten wirtschaftlichen Entwicklung aller drei 
Gemeinden einen maßgeblichen Beitrag geleistet. 

Eine Auflösung einer funktionierenden Verwaltung in 
relativ kleine Verwaltungseinheiten sei angesichts des 
dennoch notwendigerweise hohen Grundaufwands für 
eine eigene Verwaltung wenig schlüssig. Zurückgehen-
de Einwohnerzahlen bedeuteten zusätzliche Herausfor-
derungen für die Verwaltung und machten einen noch 
effizienteren Einsatz der Finanzmittel erforderlich, was 
durch eine Aufteilung der Verwaltung konterkariert 
würde. Die Verbindung mit einer größeren und zwei 
kleineren Partnern gewährleiste, dass in der Gemein-
schaftsversammlung zwischen der großen und den bei-
den kleinen Gemeinden nahezu Stimmengleichheit 
herrsche (Stimmenverhältnis 7 : 6). Die meisten Ent-
scheidungen seien in der Vergangenheit allerdings ein-
stimmig gefällt worden. In den vergangenen Jahren sei 
die Verwaltungsgemeinschaft entsprechend den Be-
dürfnissen der Mitgliedsgemeinden angepasst und aus-
gebaut worden; insbesondere sei das Bauamt mit vier 
hochqualifizierten Personen besetzt worden, um die 
großen Bautätigkeiten in allen drei Gemeinden besser 
betreuen und die Bürgermeister in Woringen und Wol-
fertschwenden entlasten zu können. Auch könne die 
derzeitige Verwaltung mit 16 Vollzeit- und vier Teil-
zeitmitarbeitern für alle Bereiche einen entsprechenden 
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Spezialisierungsgrad sowie Urlaubs-, Krankheits- und 
Fortbildungsvertretungen sicherstellen. Die Rathäuser 
Wolfertschwenden und Woringen seien je mit einer 
Halbtagskraft besetzt, um den Bürgern vor Ort die 
Möglichkeit zu geben, einen großen Teil der Behör-
dengänge auch vor Ort zu erledigen; die Öffnungszei-
ten der Gemeindeverwaltung würden von der jeweili-
gen Gemeinde selbst festgelegt. In Wolfertschwenden 
stelle die Verwaltungsgemeinschaft auch eine Aus-
hilfskraft für Urlaub und Krankheit der dortigen Mitar-
beiterin. Die Verwaltungspräsenz in den Mitgliedsge-
meinden sei daher im Vergleich zu anderen Verwal-
tungsgemeinschaften überdurchschnittlich. Im Übrigen 
müsse ein Bürger maximal 6-7 km zum Verwaltungs-
gebäude der Verwaltungsgemeinschaft fahren. Sollte 
Wolfertschwenden ausscheiden, müssten voraussicht-
lich vier Beschäftigte nach Wolfertschwenden wech-
seln, was zu einer erheblichen Schwächung der Ver-
waltungsgemeinschaft führen würde, da es bei weniger 
Mitarbeitern zu einem Qualitätsverlust kommen könne 
und Vertretungen schwieriger zu bewerkstelligen wä-
ren. Das Bauamt wäre in der jetzigen Form nicht mehr 
finanzierbar. 

Eine Entlassung Wolfertschwendens würde sowohl für 
die Gemeinde als auch die Rest-Verwaltungsgemein-
schaft erheblich höhere Personal-, Sach- und Unterhal-
tungskosten ergeben. Weniger Mitarbeiter führten zu 
veränderten Stellenbeschreibungen, ggf. zu einer höhe-
ren Vergütung. Die Raumkosten für die Verwaltungs-
gemeinschaft könnten nicht reduziert werden und wä-
ren auf nur noch zwei Gemeinden aufzuteilen. EDV-
Ausstattungen wären doppelt zu beschaffen. Die jährli-
chen Mehrkosten für die Rest-Verwaltungsgemein-
schaft würden ca. 20.000 - 40.000 Euro betragen. Die 
Gemeinde Wolfertschwenden habe mit jährlichen 
Mehrkosten von 15.000 - 20.000 Euro zu rechnen. Dies 
könne nicht dem öffentlichen Wohl entsprechen. 

Die drei Gemeinden bildeten zudem einen gemeinsa-
men Wirtschaftsraum und arbeiteten auf zahlreichen 
Gebieten zusammen (z. B. gemeinsamer Mittelschul-
verbund, gemeinsames Kiesabbaugebiet, gemeinschaft-
licher Wertstoffhof, gemeinsame Verkehrsüberwa-
chung, Abwasserverband Memmingen-Land, Zweck-
verband zur Wasserversorgung der Woringer Gruppe, 
gemeinsame Pfarreiengemeinschaften).  

Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsge-
meinschaft hat am 05.04.2011 den Antrag der Gemein-
de Wolfertschwenden auf Entlassung aus der Verwal-
tungsgemeinschaft mehrheitlich abgelehnt (Abstim-
mungsergebnis 9 : 3). Die Vertreter der jeweiligen Ge-
meinden haben in der Sitzung auf die Beschlüsse der 
jeweiligen Gemeinden verwiesen. 

Das Landratsamt Unterallgäu und die Regierung von 
Schwaben äußern sich ablehnend zu einer Entlassung 
der Gemeinde Wolfertschwenden aus der Verwal-
tungsgemeinschaft Bad Grönenbach. 

Die Gemeinde Wolfertschwenden erfüllt mit 1.863 
Einwohnern nicht den Einwohnerrichtwert von 2.000 
Einwohnern für eine Einheitsgemeinde und wird ihn 
laut Demografie-Spiegel des Bayerischen Landesamts 
für Statistik und Datenverarbeitung auch mittelfristig 
bis zum 31.12.2021 mit prognostizierten 1.940 Ein-
wohnern nicht erreichen. Die Haushaltslage der Ge-
meinde ist zwar als günstig zu beurteilen. Die Gemein-
de ist nahezu schuldenfrei. Die Gemeinde ist ausrei-
chend leistungsfähig, um eine eigene Verwaltung auf-
zubauen und zu unterhalten, wenngleich dies höhere 
Verwaltungskosten als bisher verursachen würde. 

Trotz der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde 
Wolfertschwenden erscheint es fraglich, ob die Erfül-
lung der kommunalen Aufgaben der Gemeinde Wol-
fertschwenden durch eine Entlassung aus der Verwal-
tungsgemeinschaft nachhaltig verbessert wird. Bei 
kleineren Gemeinden wird die personelle Ausstattung 
im Vertretungsfall und hinsichtlich einer Spezialisie-
rung schwieriger. Beispielsweise könnte kein Bauamt 
mit vier Personen, wie dies in der Verwaltungsgemein-
schaft besteht, vorgehalten werden. Zwar würde bei ei-
ner Einheitsgemeinde Wolfertschwenden Verwaltungs-
personal zu den üblichen Öffnungszeiten vor Ort sein. 
Ein Mitarbeiter müsste jedoch wesentlich mehr Aufga-
benbereiche erfüllen, so dass die Qualität der Verwal-
tungsarbeit sinken kann. 

Die Entfernung von ca. 4,5 km zum Sitz der Verwal-
tungsgemeinschaft ist nicht so groß, dass eine bürger-
nahe Verwaltung in Frage gestellt wäre. Neben dem 
Personal am Sitz der Verwaltungsgemeinschaft ist 
durch die von der Verwaltungsgemeinschaft gestellte 
Halbtagskraft auch in Wolfertschwenden eine ausrei-
chende Verwaltungspräsenz gegeben. Sowohl bei der 
Gemeinde Wolfertschwenden als auch bei der Rest-
Verwaltungsgemeinschaft wären Mehrkosten, insbe-
sondere bei den Personal-, Sach- und Unterhaltungs-
kosten, zu erwarten. Der Markt Bad Grönenbach und 
die Gemeinde Woringen geben jährliche Mehrkosten 
von ca. 20.000 - 40.000 Euro für die Verwaltungsge-
meinschaft und von 15.000 - 20.000 Euro für die Ge-
meinde Wolfertschwenden an. Insbesondere müsste die 
Rest-Verwaltungsgemeinschaft finanzielle Mehrbelas-
tungen in Kauf nehmen, da der weitaus größte Teil der 
Ausgaben des Verwaltungshaushalts auf Personalaus-
gaben entfällt. Synergieeffekte im Rahmen der Verwal-
tung würden verloren gehen. 

Die Rest-Verwaltungsgemeinschaft, deren Sitz sich im 
Markt Bad Grönenbach befindet, hätte nach Ausschei-
den der Gemeinde Wolfertschwenden 7.185 Einwoh-
ner. Sie wäre damit ausreichend leistungsfähig, um 
nicht in ihrem Bestand gefährdet zu sein. Die Steuer-
kraft des Marktes Bad Grönenbach und der Gemeinde 
Woringen liegen über dem Durchschnitt von Gemein-
den vergleichbarer Größenordnung. Allerdings ist die 
Verschuldung des Marktes Bad Grönenbach und der 
Gemeinde Woringen im landesweiten Vergleich über-
durchschnittlich; nach Feststellung des Landratsamts 
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im Jahr 2011 konnte die Haushaltslage des Markts Bad 
Grönenbach als geordnet, die der Gemeinde Woringen 
als angespannt angesehen werden.  

In der Vergangenheit haben aber keine grundlegenden 
organisatorischen oder personellen Mängel oder Hand-
lungsdefizite in der Verwaltungsgemeinschaft bestan-
den. Die weitere Entwicklung von Wolfertschwenden 
wird durch den Verbleib in der Verwaltungsgemein-
schaft weder behindert noch erschwert. Die Gemeinde 
Wolfertschwenden kann die funktionierenden, wirt-
schaftlichen und spezialisierten Strukturen der Verwal-
tungsgemeinschaft sowie den ihr zur Verfügung ge-
stellten Service nutzen. Eine Erreichbarkeit der Ver-
waltung für Bürger und Unternehmen zu den üblichen 
Öffnungszeiten einer Verwaltung könnte ebenso gut 
durch eine Halbtagskraft sichergestellt werden, die die 
Gemeinde Wolfertschwenden einstellt, bevor dauerhaft 
für den Bürger noch kostenträchtigere Strukturen ge-
schaffen werden. 

Eine Entlassung der Gemeinde Wolfertschwenden aus 
der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach führte 
damit weder zu einer größeren Wirtschaftlichkeit noch 
zu einer Verbesserung der Verwaltungstätigkeit. Grün-
de des öffentlichen Wohls für eine Entlassung der Ge-
meinde Wolfertschwenden aus der Verwaltungsge-
meinschaft Bad Grönenbach liegen daher nicht vor. 

 

3.  Stadt Rain 

Verwaltungsgemeinschaft Rain 

Landkreis Donau-Ries 

Regierungsbezirk Schwaben 

Durch Rechtsverordnung der Regierung von Schwaben 
zur Neugliederung der Gemeinden im Landkreis Do-
nau-Ries vom 8. April 1976 (RABl S. 61) wurde die 
Verwaltungsgemeinschaft Rain bestehend aus der Stadt 
Rain und den Gemeinden Genderkingen, Holzheim, 
Münster und Niederschönenfeld gebildet. Die Stadt 
Rain hatte sich im Anhörungsverfahren zu o.g. Verord-
nung gegen eine Einbeziehung in die Verwaltungsge-
meinschaft ausgesprochen. Die Stadt Rain ist Mittel-
punkt der Gemeinden zwischen Donau, Lech und 
Landkreisgrenze (sog. Lechviertel); ihr kommt zentral-
örtliche Bedeutung zu. 

 

Die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft 
Rain, Landkreis Donau-Ries, weisen folgende Kennzah-

len auf: 
 

Steuerkraft 2012  
in Euro je Einwohner 

Gemeinde 
 

Einwohner 
am  

30.09.2011 
Fläche 
in km² 

der  
Gemeinde

Landes- 
durchschnitt 
vergleichbarer 
Gemeinden 

Rain 8.516 77 718 728 

Holzheim 1.133 20 662 537 

Münster 1.019 16 553 537 

Niederschönenfeld 1.398 14 376 537 

Genderkingen 1.171 12 602 537 

 

Die Stadt Rain hat mit Schreiben vom 11.05.2011 
(Stadtratsbeschluss vom 10.05.2011 (13 : 8)) die Ent-
lassung aus der Verwaltungsgemeinschaft Rain bean-
tragt. Die Stadt begründet ihren Antrag im Wesentli-
chen damit, dass die Stadt Rain im Interesse der best-
möglichen Weiterentwicklung aller Mitgliedsgemein-
den eine eigene Verwaltung erhalten soll. Der Stadtrat 
gehe davon aus, dass die bisher aufgewendeten Fi-
nanzmittel für die Verwaltung auch für eine eigenstän-
dige Verwaltung ausreichten. Die Stadt sei auch leis-
tungsfähig, eine eigenständige Verwaltung aufzubauen. 
Die Stadt habe ebenso wie einige Mitgliedsgemeinden 
eigenes Personal anstellen müssen, da die Verwal-
tungsgemeinschaft personell nicht mehr in der Lage sei, 
die notwendige intensive Begleitung aller Mitglieds-
gemeinden angesichts veränderter Aufgabenstellungen 
zu leisten. Aufgrund der zukünftigen Planungen der 
Stadt Rain zur Weiterentwicklung ihrer Attraktivität 
(u.a. Stadtsanierung, Innenstadtentwicklung, Kultur- 
und Tourismusangebot, Jugend- und Seniorenarbeit), 
die die übrigen Mitgliedsgemeinden nicht beträfen, be-
stehe die Gefahr einer wachsenden Ungleichheit zwi-
schen den Mitgliedsgemeinden. Diese Planungen seien 
aufgrund der sich stetig verschärfenden Wettbewerbssi-
tuation mit anderen Gemeinden notwendig. Die Stadt 
könne sich nur erfolgreich positionieren, wenn das 
Verwaltungspersonal sich ausschließlich auf die Auf-
gabenerfüllung der Stadt Rain konzentrieren könne. 
Das bisherige Nebeneinander bei der Aufgabenerledi-
gung durch Personal der Verwaltungsgemeinschaft und 
der Stadt solle aufgelöst werden; die Stadt solle eine 
eigenständige Stadtverwaltung erhalten. Auch habe die 
Stadt keine Stimmenmehrheit in der Gemeinschaftsver-
sammlung (zehn von insgesamt 22 Stimmen). Die 
Verwaltungsgemeinschaft beschäftige derzeit 23,21 
Mitarbeiter und vier Auszubildende. Zusätzlich seien 
3,47 Mitarbeiter der Stadt im Rathaus beschäftigt. 
Auch biete die ähnliche Größe der verbleibenden Mit-
gliedsgemeinden gute Voraussetzungen für eine leis-
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tungsfähige Verwaltung der Rest-Verwaltungsgemein-
schaft, die der bestmöglichen Weiterentwicklung aller 
Gemeinden diene. Im Übrigen könne eine Zusammen-
arbeit weiterhin in bestimmten Bereichen erfolgen, so-
fern gleichgerichtete Interessen bestehen. Die Stadt 
Rain sehe bei einer etwaigen Entlassung der Stadt aus 
der Verwaltungsgemeinschaft nicht die Gefahr eines 
Bezugsfalls im Landkreis, da die Verwaltungsgemein-
schaften im Landkreis deutliche Unterschiede in der 
Struktur zu den anderen Verwaltungsgemeinschaften 
aufwiesen. Auch habe die Stadt Rain mit ca. 8.500 
Einwohnern deutlich mehr Einwohner als neun Ein-
heitsgemeinden im Landkreis. Nur die Großen Kreis-
städte Donauwörth und Nördlingen seien deutlich grö-
ßer. Aus der Mittelpunktfunktion der Stadt könne nicht 
der Schluss gezogen werden, dass die zentralörtliche 
Bedeutung durch eine Änderung der Verwaltungsstruk-
tur geschwächt würde. 

Die übrigen vier Mitgliedsgemeinden haben sich je-
weils mit einstimmigem Gemeinderatsbeschluss gegen 
die Entlassung der Stadt Rain aus der Verwaltungsge-
meinschaft ausgesprochen. Die Entlassung der Stadt 
Rain wird von den vier Gemeinden im Wesentlichen 
mit folgenden Argumenten abgelehnt: 

Die Verwaltungsgemeinschaft funktioniere seit ihrer 
Gründung am 01.05.1978 gut. Bisher habe es keine 
Unstimmigkeiten innerhalb der Verwaltungsgemein-
schaft gegeben. Die Gemeinschaftsversammlungen sei-
en stets harmonisch und konstruktiv abgelaufen. So 
seien fast alle Beschlüsse in den vergangenen 15 Jahren 
einstimmig gefasst worden. Es bestehe Einigkeit aller 
fünf Mitgliedsgemeinden, dass steigenden Anforderun-
gen an die Verwaltung mit der Ausweitung des Stellen-
plans begegnet werden könne. Ein Lösungsvorschlag 
für die Organisation der Verwaltung der Verwaltungs-
gemeinschaft sei unter Berücksichtigung der Wünsche 
der Stadt Rain nach einer verstärkten Stadtentwicklung 
mit allen fünf Mitgliedsgemeinden im Zeitraum vom 
22.01.2010 bis 01.03.2011 erarbeitet worden und um-
setzbar. Danach solle die Bauverwaltung in zwei 
Kommunalentwicklungsreferate sowie die Kämmerei 
und Liegenschaftsverwaltung in je zwei Referate– je-
weils ein Referat für die Stadt und ein Referat für die 
vier übrigen Mitgliedsgemeinden – aufgeteilt werden. 
In den übrigen Verwaltungsbereichen würden die Syn-
ergieeffekte einer Verwaltungsgemeinschaft erhalten 
bleiben. Zur Umsetzung dieser personellen Änderungen 
sei von der Gemeinschaftsversammlung bereits am 
28.03.2011 ein einstimmiger Beschluss zur Einstellung 
eines zusätzlichen Beamten der 3. Qualifikationsebene 
mit vorgesehenem Dienstantritt zum 01.07.2011 gefasst 
worden. Der Vollzug des Beschlusses sei auf Initiative 
des Beamten und im Einvernehmen mit der Verwal-
tungsgemeinschaft Rain bis zur Entscheidung des 
Landtags ausgesetzt worden. Eine Entlassung der Stadt 
Rain würde die Zusammenarbeit der Gemeinden auf 
anderen Ebenen erheblich beeinträchtigen, insbesonde-
re in dem von der Verwaltungsgemeinschaft verwalte-
ten gemeinsamen Hauptschulverband sowie im ge-

meinsamen Wirtschaftsraum. Die vier Mitgliedsge-
meinden befürchteten zudem erhebliche finanzielle 
Mehrbelastungen durch eine Entlassung der Stadt Rain 
aus der Verwaltungsgemeinschaft. Im Übrigen sei das 
Abstimmungsergebnis der Stadt Rain zu dem Entlas-
sungsantrag mit 13 : 8 Stimmen nicht überzeugend. 

Zusätzlich zu diesen Argumenten bringen die Gemein-
den noch folgende Argumente vor: 

Die Gemeinde Genderkingen hat sich mit Schreiben 
vom 03.06.2011 ablehnend gegenüber dem Antrag der 
Stadt Rain auf Entlassung aus der Verwaltungsgemein-
schaft geäußert, da diese wesentliche Nachteile bringen 
würde. Für den Fall, dass die Stadt Rain aus der Ver-
waltungsgemeinschaft entlassen wird, beantragt die 
Gemeinde Genderkingen ihre Entlassung aus der Ver-
waltungsgemeinschaft und die Bildung einer neuen 
Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Oberndorf 
a.Lech (2.379 Einwohner). Der Gemeinderat hat am 
31.05.2011 einstimmig (12 : 0) für diese beiden Anträ-
ge gestimmt.  

Den Antrag auf Bildung einer neuen Verwaltungsge-
meinschaft mit der Gemeinde Oberndorf a.Lech für den 
Fall der Entlassung der Stadt Rain aus der bestehenden 
Verwaltungsgemeinschaft Rain begründet die Gemein-
de Genderkingen damit, dass das Gebiet der Verwal-
tungsgemeinschaft Rain in die beiden nördlich der 
Stadt Rain gelegenen Gemeinden Genderkingen und 
Niederschönenfeld und die beiden südlich gelegenen 
Gemeinden Holzheim und Münster zerrissen würde. 
Die Gemeinden wären damit nicht mehr unmittelbar 
benachbart, wie dies für die Bildung einer Verwaltungs-
gemeinschaft üblich sei (Art. 1 Abs. 1 Satz 1 VGemO), 
da die bisher bestehende Verbindung durch die zentral 
im Mittelpunkt gelegene Stadt Rain wegfallen würde. 
Die maximale Entfernung der Gemeinde Genderkingen 
zur Gemeinde Holzheim betrage 23 km. Zudem sei die 
Gemeinde Genderkingen stärker mit der Gemeinde 
Oberndorf a.Lech verbunden als mit den verbleibenden 
drei Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft 
Rain, beispielsweise durch den gemeinsamen Wasser-
zweckverband. Durch die Ortsnähe könne eine größere 
Bürgernähe erreicht werden als bei einem Verbleiben 
in der Rest-Verwaltungsgemeinschaft Rain.  

Ebenso hat sich die Gemeinde Holzheim mit Schreiben 
vom 09.06.2011 ablehnend gegenüber dem Antrag der 
Stadt Rain geäußert (Gemeinderatsbeschluss vom 
31.05.2011 13 : 0). Zu den von der Gemeinde Gender-
kingen dargelegten Argumenten äußert die Gemeinde 
Holzheim, dass eine große, jedoch überschaubare Ein-
heit wie die derzeit bestehende Verwaltungsgemein-
schaft Rain leistungsfähiger und kostengünstiger als 
zwei kleinere Verwaltungen sei. Auch sei die Stadt 
Rain bei der Umsetzung von Projekten wie dem Stadt-
jubiläum 2007, dem Bau der Umgehungsstraße, dem 
Bürgerzentrum Bayertor und der Bayerischen Regio-
nalgartenschau 2009 nachhaltig von der Verwaltungs-
gemeinschaft Rain unterstützt worden. Daher sehe die 
Gemeinde Holzheim keine Defizite in der Aufgabener-
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füllung durch die Verwaltungsgemeinschaft. Sollte dem 
Antrag der Stadt Rain entsprochen werden, werde die 
Gemeinde Holzheim mit der Verwaltungsgemeinschaft 
Pöttmes (Landkreis Aichach-Friedberg) und dem Markt 
Thierhaupten (Landkreis Augsburg) Gespräche für eine 
Zusammenarbeit im Rahmen einer Verwaltungsge-
meinschaft ausloten. 

Auch die Gemeinde Münster hat am 24.05.2011 gegen 
den Antrag der Stadt Rain gestimmt (Gemeinderatsbe-
schluss 13 : 0). Über die von der Gemeinde Genderkin-
gen dargelegten Gründe hinaus hält die Gemeinde 
Münster es für unzutreffend, dass eine Entlassung der 
Stadt Rain aus der Verwaltungsgemeinschaft die best-
mögliche Weiterentwicklung aller Mitgliedsgemeinden 
zur Folge habe. Die Vielfalt der ständig zunehmenden 
Amts- und Rechtsgeschäfte lasse sich nur von Fach-
kräften in größeren Verwaltungseinheiten nachhaltig 
und kostengünstig erledigen. Die Ausgestaltung der 
Rest-Verwaltungsgemeinschaft würde sich angesichts 
des dann folgenden Antrags der Gemeinde Genderkin-
gen auf Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft mit 
der Gemeinde Oberndorf a.Lech und der nördlich der 
Stadt Rain gelegenen Gemeinde Niederschönenfeld 
schwierig gestalten. Die Erhaltung einer Verwaltungs-
gemeinschaft südlich der Stadt Rain mit den Mitglieds-
gemeinden Holzheim und Münster mit 2.152 Einwoh-
nern wäre weder wirtschaftlich noch effektiv. Die Kos-
ten für Personal, EDV und Ausstattung würden sich 
stark erhöhen. Dem Bürger wäre die mit der Aufteilung 
einhergehende große Kostensteigerung nicht vermittel-
bar. In der Bevölkerung stoße der Antrag der Stadt 
Rain auf breite Ablehnung. Ein Anschluss der Gemein-
de Münster an die südlichen Nachbargemeinden käme 
aufgrund der Lage an der Landkreisgrenze nicht in Fra-
ge. Die Entlassung der Stadt Rain widerspräche zudem 
der von der Staatsregierung proklamierten interkom-
munalen Zusammenarbeit. 

Auch die Gemeinde Niederschönenfeld lehnte mit 
Schreiben vom 31.05.2011 den Antrag der Stadt Rain 
ab (Gemeinderatsbeschluss vom 30.05.2011 12 : 0). Sie 
gab zu bedenken, dass sie bei einer Entlassung der 
Stadt Rain aus der Verwaltungsgemeinschaft und dann 
ggf. gleichzeitigen Entlassung weiterer Gemeinden aus 
der Verwaltungsgemeinschaft alleine dastünde ohne 
Aussicht auf eine Aufnahme in eine andere Verwal-
tungsgemeinschaft. 

Die Gemeinschaftsversammlung hat am 06.06.2011 mit 
17 : 5 eine ablehnende Stellungnahme zum Antrag der 
Stadt Rain abgegeben. Von den zehn Vertretern der 
Stadt Rain stimmten fünf für eine ablehnende Stellung-
nahme und fünf dagegen. Die Gründe für die Ableh-
nung entsprachen den Stellungnahmen der einzelnen 
Gemeinden in ihren Gemeinderatsbeschlüssen. 

Das Landratsamt Donau-Ries und die Regierung von 
Schwaben äußern sich ablehnend zu einer Entlassung 
der Stadt Rain aus der Verwaltungsgemeinschaft Rain. 
Das Landratsamt Donau-Ries befürchtet, dass mit dem 
Austritt der Stadt Rain aus der Verwaltungsgemein-

schaft ein Bezugsfall geschaffen werden könnte. Vier 
von sechs Verwaltungsgemeinschaften bestehen ebenso 
wie die Verwaltungsgemeinschaft Rain aus mehreren 
kleineren Mitgliedsgemeinden und einer größeren Ge-
meinde, in der sich jeweils auch der Sitz der Verwal-
tungsgemeinschaft befindet. Eine Verwaltungsgemein-
schaft der vier kleinen Mitgliedsgemeinden wäre mit 
ca. 4.700 Einwohnern sehr klein. 

Die Stadt Rain erfüllt mit 8.516 Einwohnern den Ein-
wohnerrichtwert von 2.000 Einwohnern für eine Ein-
heitsgemeinde. Die Haushaltslage aller fünf Gemeinden 
kann als geordnet bezeichnet werden. Die finanzielle 
Leistungsfähigkeit der Stadt Rain wäre ausreichend, 
um eine eigenständige Verwaltungsorganisation aufzu-
bauen und zu unterhalten. Die Haushaltslage der Stadt 
Rain kann mittlerweile wieder als geordnet bezeichnet 
werden. Die Stadt Rain hat eine leicht überdurch-
schnittliche Steuerkraft, jedoch eine unterdurchschnitt-
liche Finanzkraft und eine überdurchschnittlich hohe 
Verschuldung. Große Investitionen in den letzten Jah-
ren erforderten einen hohen Fremdkapitalbedarf, die 
Verschuldung je Einwohner stieg bis zum Jahr 2008 
auf das Doppelte des Landesdurchschnitts. Die Verwal-
tungsgemeinschaft als Körperschaft hat keine Schul-
den. Für Bau- und Unterhaltsmaßnahmen am Verwal-
tungsgebäude und für die teilweise Erneuerung der Da-
tenverarbeitungsanlage stehen Rücklagen in angemes-
sener Höhe zur Verfügung. Die finanzielle Leistungs-
fähigkeit der übrigen Gemeinden wäre, wie bisher 
auch, für die Übernahme der Betriebskosten einer 
durchschnittlich ausgestatteten Verwaltungsgemein-
schaft bestehend aus den übrigen vier Mitgliedsge-
meinden ausreichend. 

Trotz der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Rain 
und der übrigen Mitgliedsgemeinden ist nicht ersicht-
lich, dass die Erfüllung der kommunalen Aufgaben 
durch eine Entlassung aus der Verwaltungsgemein-
schaft nachhaltig verbessert würde. Die eigenständigen 
Verwaltungen würden insgesamt Mehrkosten bei den 
Personal-, Sach- und Unterhaltungskosten verursachen. 
Insbesondere müsste die Rest-Verwaltungsgemein-
schaft durch den Aufbau einer eigenständigen Verwal-
tung und den Kauf oder die Anmietung eines Verwal-
tungsgebäudes finanzielle Mehrbelastungen in Kauf 
nehmen.  

Die Organisationsstruktur und die Personalausstattung 
hinsichtlich der Zahl der Mitarbeiter und deren Qualifi-
kation lassen, mit Ausnahme der EDV-Systembetreu-
ung, durchgängig eine Vertretungsregelung für Zeiten 
der Abwesenheit von Mitarbeitern zu, auch auf Stellen 
mit Leitungsfunktionen, was insbesondere in Fachbe-
reichen mit allgemein schwierigen Rechtsangelegenhei-
ten besonders vorteilhaft ist. Bei einer Entlassung der 
Stadt Rain aus der Verwaltungsgemeinschaft würde 
diese gute Basis für alle Gemeinden geschwächt. Die 
Bandbreite der zu bearbeitenden Rechtsgebiete pro 
Sachbearbeiter würde sich vergrößern, so dass es er-
schwert würde, vertieftes Fachwissen vorzuhalten. Bei 
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einer Entlassung der Stadt Rain wäre in der Summe ein 
Personalmehrbedarf für beide Verwaltungsgemein-
schaften von drei Vollzeitstellen absehbar. Die Perso-
nalstrukturen würden sich weder in qualitativer noch in 
quantitativer Hinsicht verbessern. Vorhandene Syner-
gieeffekte, insbesondere in den Vertretungsstrukturen 
und Spezialisierungsgraden, gingen verloren. Eine Ver-
waltungsgemeinschaft bestehend aus vier Gemeinden 
mit insgesamt ca. 4.700 Einwohnern kann derartige 
leistungsfähige Verwaltungsstrukturen nicht schaffen. 
Auch wäre die Leitung der Verwaltungsgemeinschaft 
für einen ehrenamtlichen Bürgermeister schwierig. 

Die von der Gemeinschaftsversammlung am 28.03.2011 
einstimmig beschlossene Änderung der Verwaltungs-
struktur sieht eine Teilung der Aufgabenwahrnehmung 
des eigenen Wirkungskreises durch eigenständige Or-
ganisationseinheiten für die Stadt und für die Umland-
gemeinden vor. Querschnittsaufgaben und die Aufga-
ben des übertragenen Wirkungskreises sollen organisa-
torisch und kostenmäßig in einer gemeinsamen Organi-
sationseinheit abgewickelt werden. Diese Änderung 
könnte die von der Stadt Rain gewünschte intensive 
Bearbeitung im Bereich der Stadtentwicklung bewir-
ken. 

Die Stadt Rain prägt die Verwaltungsgemeinschaft als 
zentraler Mittelpunkt und als Verbindungsglied sowie 
durch ihre im Regionalplan zugewiesene Funktion als 
mögliches Mittelzentrum. Der ÖPNV des Landkreises 
Donau-Ries ist im Lechgebiet auf die zentrale Lage der 
Stadt Rain ausgerichtet. Das Lechgebiet ist ein Raum, 
in dem auf schulischen, wirtschaftlichen, sportlichen, 
gesellschaftlichen, kulturellen und kirchlichen Gebieten 
zusammengearbeitet wird. Die übrigen vier Mitglieds-
gemeinden mit jeweils einer Einwohnerzahl von rund 
1.000 bis 1.400 Einwohnern sind überwiegend durch 
Landwirtschaft, Handwerksbetriebe und Wohnbebau-
ung geprägt. Im Falle eines Ausscheidens besteht die 
Gefahr der Zersplitterung der auch über die Verwal-
tungsgemeinschaft hinausgehenden gewachsenen Zu-
sammenarbeitsstrukturen. Innerhalb der Verwaltungs-
gemeinschaft bestehen ein Grundschul- und ein Haupt-
schul-Zweckverband, an denen die Stadt Rain beteiligt 
ist. Die Gemeinde Niederschönenfeld bezieht ihr 
Frischwasser vom Wasserwerk der Stadt Rain. 

Die Gemeinde Genderkingen stellt im Fall einer Ent-
lassung der Stadt Rain ebenfalls einen Antrag auf Aus-
tritt aus der Verwaltungsgemeinschaft Rain. Die Markt-
gemeinde Thierhaupten (Landkreis Augsburg) hat Inte-
resse an einer Verwaltungsgemeinschaft mit den Ge-
meinden Holzheim und Münster bekundet. Gibt man 
diesen Anträgen statt, verbleibt für die Gemeinde Nie-
derschönenfeld (1.398 Einwohner) kein Partner für die 
Verwaltungsgemeinschaft. Zudem würden die beste-
henden Verwaltungsstrukturen im Bereich der Verwal-
tungsgemeinschaft insgesamt zerschlagen. 

Die Stadt Rain bildet den verwaltungsmäßigen und 
geografischen Mittelpunkt und wird somit als Mittel-
punkt der Verwaltungsgemeinschaft für deren Bestand 
benötigt. Ein sinnvoller räumlicher Zusammenhang der 
Rest-Verwaltungsgemeinschaft wäre bei einer Entlas-
sung der Stadt Rain – ungeachtet weiterer Entlassungs-
anträge – nicht mehr gegeben. Auch müssten für die 
Rest-Verwaltungsgemeinschaft ein neuer Verwaltungs-
apparat in neuen Verwaltungsräumlichkeiten aufgebaut 
werden, wodurch finanzielle Mehrbelastungen entstün-
den.  

In der Vergangenheit haben keine grundlegenden orga-
nisatorischen oder personellen Mängel oder Hand-
lungsdefizite in der Verwaltungsgemeinschaft bestan-
den. Laut Aussage aller Bürgermeister sei die Zusam-
menarbeit gut. Eine weitere Entwicklung der Stadt Rain 
wird durch den Verbleib in der Verwaltungsgemein-
schaft weder behindert noch erschwert. Vielmehr könn-
te den Belangen der Stadt Rain durch die bereits be-
schlossenen organisatorischen Änderungen hinreichend 
Rechnung getragen werden. 

Eine Entlassung der Stadt Rain aus der Verwaltungs-
gemeinschaft Rain würde damit weder zu einer größe-
ren Wirtschaftlichkeit noch zu einer Verbesserung der 
Verwaltungstätigkeit führen. Gründe des öffentlichen 
Wohls für eine Entlassung der Stadt Rain aus der Ver-
waltungsgemeinschaft Rain liegen daher nicht vor.   

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Franz Maget



Zweiter Vizepräsident Franz Maget: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 c auf:

Erste Lesung

zu Gesetzentwürfen, die ohne Aussprache an die federführenden Ausschüsse 

überwiesen werden sollen

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes und des 

Bestattungsgesetzes (Drs. 16/13420)

Gesetzentwurf Staatsregierung

zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften (Drs. 16/13462)

Gesetzentwurf Staatsregierung

zur Änderung der Bayerischen Bauordnung und des Baukammerngesetzes (Drs. 

16/13683)

Gesetzentwurf Staatsregierung

zur Änderung des Gesetzes über die Zuständigkeiten zum Vollzug wirtschafts

rechtlicher Vorschriften (ZustWiG) (Drs. 16/13684)

Gibt es hinsichtlich der Zuweisung dieser Gesetzentwürfe Änderungswünsche? - Das 

ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Beschlussfassung über die Zuweisung. Wer 

damit einverstanden ist, dass die Gesetzentwürfe den jeweils zuständigen Ausschüs

sen zugewiesen werden, den bitte ich um das Handzeichen. - Dann ist das so be

schlossen.
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 
des Ausschusses für Kommunale Fragen und Innere 
Sicherheit 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 16/13462 

zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Hu-
bert Aiwanger, Florian Streibl, Bernhard Pohl u.a. 
und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 16/13866 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung kommunalrechtlicher Vorschriften 
(Drs. 16/13462) 
hier: Entlassung der Gemeinde Wolfertschwenden 
aus der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach 
(Art. 2 KommStAGebG) 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t i m m u n g

Berichterstatter zu 1.: Jakob Schwimmer 
Berichterstatter zu 2.: Bernhard Pohl 
Mitberichterstatterin zu 1.: Helga Schmitt-
Bussinger 
Mitberichterstatter zu 2.: Jakob Schwimmer 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für 
Kommunale Fragen und Innere Sicherheit feder-
führend zugewiesen. Der Ausschuss für Verfas-
sung, Recht, Parlamentsfragen und Verbraucher-
schutz hat den Gesetzentwurf mitberaten. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlaments-
fragen und Verbraucherschutz hat den Gesetzent-
wurf endberaten. 

 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzent-
wurf und den Änderungsantrag Drs. 16/13866 in 
seiner 74. Sitzung am 7. November 2012 beraten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Auss-
chuss e i n s t i m m i g  Zustimmung empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/13866 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen.  
 
 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlaments-
fragen und Verbraucherschutz hat den Gesetzent-
wurf und den Änderungsantrag Drs. 16/13866 in 
seiner 88. Sitzung am 29. November 2012 endbera-
ten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Auss-
chuss e i n s t i m m i g  Zustimmung empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/13866 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Joachim Hanisch 
Vorsitzender 
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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 16/13462, 16/14940 

Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften 

§ 1 

Änderung des Gesetzes  
über die kommunale Gliederung des Staatsgebiets 

Das Gesetz über die kommunale Gliederung des Staatsge-
biets vom 24. Dezember 2005 (GVBl S. 659, BayRS 1012-
1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. November 2007 
(GVBl S. 784), wird wie folgt geändert: 

1. Der Überschrift wird der Klammerzusatz „(Komm-
StaGebG)“ angefügt. 

2. In Art. 1 Satz 1 werden die Worte „1. Januar 2005“ 
durch die Worte „31. Dezember 2012“ ersetzt. 

3. Art. 2 bis 4 werden durch folgenden neuen Art. 2 er-
setzt: 

„Art. 2 

Die Verwaltungsgemeinschaft Stegaurach, Landkreis 
Bamberg, Regierungsbezirk Oberfranken, wird aufge-
löst.“ 

§ 2 

Änderung des Gesetzes  
über die kommunale Zusammenarbeit 

Das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (Komm-
ZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Ju-
ni 1994 (GVBl S. 555, ber. 1995 S. 98, BayRS 2020-6-1-I), 
zuletzt geändert durch § 6 des Gesetzes vom 16. Febru-
ar 2012 (GVBl S. 30), wird wie folgt geändert: 

1. Art. 26 Abs. 3 Sätze 2 und 3 werden aufgehoben; die 
Satznummerierung im bisherigen Satz 1 entfällt. 

2. Art. 32 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte „, wenn noch kein Ver-
bandsvorsitzender gewählt ist, durch die Auf-
sichtsbehörde, sonst“ gestrichen.  

b) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 

„2Ist noch kein Verbandsvorsitzender gewählt oder 
durch die Verbandssatzung bestimmt und enthält 
die Verbandssatzung keine Regelung über die Ein-
berufung in diesem Fall, beruft die Aufsichtsbe-
hörde die Verbandsversammlung schriftlich ein.“ 

c) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3; die Worte „Ta-
geszeit und -ort“ werden durch die Worte „Ta-
gungszeit und -ort“ ersetzt. 

d) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4. 

3. Art. 33 Abs. 4 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Sie gelten nicht für die Teilnahme von Verbandsräten 
an der Beratung und Abstimmung bei Beschlüssen, die 
einem Verbandsmitglied einen unmittelbaren Vor- oder 
Nachteil bringen können.“ 

4. In Art. 50 Abs. 4 wird folgender Satz 4 angefügt: 

„4Für die Einberufung zur Verwaltungsratssitzung gel-
ten Art. 32 Abs. 1 Sätze 1 und 2 entsprechend.“ 

 
§ 3 

Aufhebung der Verordnung zur Änderung des  
Gebiets von Gemeinden, Landkreisen und Bezirken 

Die Verordnung zur Änderung des Gebiets von Gemeinden, 
Landkreisen und Bezirken vom 5. November 2005 (GVBl 
S. 557, BayRS 1012-2-75-I), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 18. November 2011 (GVBl S. 598), wird auf-
gehoben. 
 

§ 4 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.   

Die Präsidentin  

I.V. 

Franz Maget 

II. Vizepräsident 
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm
Abg. Jakob Schwimmer
Abg. Helga Schmitt-Bussinger
Abg. Bernhard Pohl
Abg. Christine Kamm
Abg. Jörg Rohde



Präsidentin Barbara Stamm: Ich rufe Tagesordnungspunkt 12 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften (Drs. 16/13462) 

- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Bernhard 

Pohl u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)

hier: Entlassung der Gemeinde Wolfertschwenden aus der 

Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach (Art. 2 KommStAGebG) 

(Drs. 16/13866) 

Ich eröffne die Aussprache. Im Ältestenrat wurde hierzu eine Redezeit von fünf Minu

ten je Fraktion vereinbart. Ich darf als ersten Redner den Kollegen Schwimmer aufru

fen. Bitte sehr.

Jakob Schwimmer (CSU): Frau Präsidentin, Hohes Haus, liebe Kolleginnen und Kol

legen! Ich versuche, es ganz kurz zu machen. So kurz, wie ich es zu Hause in der Ge

meinderatssitzung gewohnt bin, wenn wir entscheidende Beschlüsse fassen.

(Zurufe von der CSU: Bravo! - Beifall bei der CSU)

Es geht um Änderungsanträge, wie sie in jeder Legislaturperiode zur Gliederung des 

Staatsgebietes auflaufen. Vier Änderungsanträge liegen vor. Im Gesetzentwurf soll 

dem einen Antrag entsprochen werden. Denn es gibt hier das Kriterium der Mindest

zahl 2.000 Einwohner, um aus einer Verwaltungsgemeinschaft entlassen werden zu 

können. Im vorliegenden Fall hat die Gemeinde Walsdorf im Landkreis Bamberg die 

Entlassung aus der Verwaltungsgemeinschaft Stegaurach beantragt. Mit 2.500 Ein

wohnern erfüllt die Gemeinde Walsdorf die Voraussetzungen des Mindestkriteriums. 

Die Verwaltung wird zwar teurer, gleichzeitig wird sie aber bürgernäher. Dem sollte mit 

dem Gesetzesentwurf zugestimmt werden.
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Es gab dann drei weitere Anträge, die in einer Negativliste zusammengefasst wurden. 

Da geht es zum einen um die Gemeinde Bayerbach im Landkreis Landshut mit 

1.750 Einwohnern. Sie erreicht das Mindestkriterium nicht. Somit sollte das Petitum 

abgelehnt werden. Die Mehrkosten belaufen sich auf circa 100.000 Euro. Eine Auflö

sung dieser Verwaltungsgemeinschaft ist weder verwaltungsmäßig noch wirtschaftlich 

sinnvoll.

Dann kommt der bekannte Antrag der Stadt Rain. Sie hat 8.500 Einwohner und will 

aus der Verwaltungsgemeinschaft mit vier anderen Gemeinden entlassen werden. 

Diese vier Gemeinden haben jeweils rund 1.100 Einwohner, wobei die Vertreter der 

Stadt in der Gemeinschaftsversammlung mit Patt und damit gegen die Auflösung ge

stimmt haben. Der Antrag sollte abgestimmt werden gemäß der Empfehlungen des 

Landratsamtes und des Innenministeriums.

Dem Änderungsantrag der FREIEN WÄHLER zur Entlassung der Gemeinde Wolfert

schwenden aus der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach wollen wir nicht ent

sprechen. Wir werden ihn ablehnen. Auch hier wird das Mindestkriterium von 

2.000 Einwohnern laut Statistischem Landesamt nicht vor dem Jahre 2021 erreicht. 

Die hohe Steuerkraft allein ist kein Grund, eine Verwaltungsgemeinschaft aufzulösen.

Also, in dem einen Fall Zustimmung, bei den anderen Ablehnung.

Zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften bei Zweckverbänden und Kommunal

unternehmen bitte ich um Zustimmung. Das war im Ausschuss unstrittig. Im Übrigen 

bedanke ich mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, Herr Kollege. Jetzt hat die Frau Kollegin 

Schmitt-Bussinger das Wort.

Helga Schmitt-Bussinger (SPD): (Von der Rednerin nicht autorisiert) Sehr geehrte 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das Wesentliche haben wir vom Vorred
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ner, Herrn Schwimmer, schon gehört. Es ist gute Tradition bei der Gemeindegebiets

reform, dass in jeder Legislaturperiode Änderungen bei den kommunalen Gliederun

gen auf Antrag beraten werden. Im Gesetzentwurf der Staatsregierung ist davon leider 

nur bei einem Antrag Gebrauch gemacht worden, nämlich bei der Gemeinde Walsdorf, 

die aus der Verwaltungsgemeinschaft Stegaurach austreten möchte.

Diese Entscheidung wird von der SPD-Fraktion ausdrücklich begrüßt. Tatsächlich 

haben jedoch drei weitere Kommunen den Austritt aus ihrer Verwaltungsgemeinschaft 

beantragt. Wir würden gern allen drei weiteren Anträgen nähertreten. Die Gemeinden 

sind genannt. Es ist Wolfertschwenden aus der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grö

nenbach, wozu die FREIEN WÄHLER einen Änderungsantrag eingebracht haben.Es 

sind ferner die Gemeinde Bayerbach aus der Verwaltungsgemeinschaft Ergoldsbach 

und die Stadt Rain aus der Verwaltungsgemeinschaft Rain am Lech.

Wie gesagt, die Zurückweisung dieser Austrittswünsche halten wir für falsch; denn 

nach unserer Auffassung würden, wenn man das Gesetz genau liest, alle drei Kom

munen die gesetzlichen Vorgaben erfüllen, und deswegen hätten sie die Vorausset

zungen, aus den Verwaltungsgemeinschaften jeweils auszutreten, erfüllt.

Diese Vorgaben sind: Das öffentliche Wohl muss einen solchen Schritt begründen. 

Das ist eine sehr weit gefasste Begrifflichkeit, das wissen Sie selbst, und da kann man 

hineininterpretieren, was man nun gerade möchte. Das zweite Kriterium ist schon 

etwas handfester. Es besagt, dass die Gemeinden − sowohl die, die austreten wollen, 

als auch die, die übrig bleiben − wirtschaftlich leistungsfähig sind; das ist jeweils gege

ben. Und: Die Einwohnerzahl von 2.000, allerdings minus 10 % - steht auch ausdrück

lich im Gesetz −, muss in etwa eingehalten werden, damit eine gewisse Eigenständig

keit und Wirtschaftlichkeit auch gegeben sind. Und, wie gesagt, der Austrittswunsch 

muss bei der entsprechenden Gemeinde per Gemeinderatsbeschluss entschieden 

sein.
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Das ist in allen drei weiteren Fällen gegeben. Wir halten es für willkürlich, dass hier 

nicht zugestimmt wird, und wir sind auch gespannt, wie Herr Kollege Fraktionsvorsit

zender der CSU-Fraktion, Schmid, seinem Angebot an die Stadt Rain, sich des Prob

lems persönlich anzunehmen, gerecht werden möchte, wenn nun die Chance, diese 

ungleiche Verwaltungsgemeinschaft aufzulösen, nicht wahrgenommen wird; denn die 

Ungleichheit der Größe der Kommunen, die der Verwaltungsgemeinschaft Rain ange

hören, ist doch augenfällig. Ich meine auch, dass die Stadt Rain am Lech sehr wohl 

eine eigenständige Kommune bilden könnte und die übrigen Kommunen ohne Not 

eine eigenständige Verwaltungsgemeinschaft bilden könnten.

(Beifall bei den GRÜNEN - Zuruf des Abgeordneten Jörg Rohde (FDP))

- So ist es auch. Nicht nur Sozialdemokraten, sondern auch Angehörige anderer Par

teien, auch der CSU in Rain am Lech, sind dieser Meinung: Wie gesagt, wir sind sehr 

gespannt, wie Sie eine andere Lösung finden, als hier den Schritt, die Verwaltungsge

meinschaft aufzulösen, auch zu tun.

Dem Gesetzentwurf der Staatsregierung − das will ich ausdrücklich sagen − stimmen 

wir dennoch zu, denn Sie haben zumindest einem Austrittsbegehren auch nachgege

ben.

Ich bin mir sicher, dass wir uns mit den Wünschen der abgelehnten Antragsteller in 

der nächsten Wahlperiode wieder werden befassen müssen, und ich bin dann ge

spannt, ob es andere Entscheidungen geben wird. Wenn die Mehrheitsverhältnisse 

hier andere sein werden, wird das natürlich der Fall sein.

In diesem Sinne Zustimmung zum Gesetzentwurf der Staatsregierung und Bedauern 

darüber, dass Sie die übrigen Austrittsbegehren nicht mit umsetzen können.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, Frau Kollegin. Herr Kollege Pohl steht 

schon bereit. Bitte schön.
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Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): (Vom Redner nicht autorisiert) Frau Präsidentin, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! Warum gibt es Verwaltungsgemeinschaften? Verwal

tungsgemeinschaften gibt es deswegen, weil sich der Gesetzgeber bei der Gebietsre

form dafür entschieden hat, keine großen Einheitsgemeinden zu schaffen, sondern die 

kleinen Gemeinden zu belassen.

Das halten wir grundsätzlich für positiv. Allerdings sind Verwaltungsgemeinschaften 

natürlich per se ein Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung, und es ist den Ge

meinden, sofern sie ihre Leistungsfähigkeit erreicht haben, die Möglichkeit zu geben, 

selbstständig zu werden, aus der Verwaltungsgemeinschaft auszutreten bzw. auch 

Verwaltungsgemeinschaften aufzulösen.

Wir haben hier vier Fälle, und bei diesen vier Fällen ist ein Fall dabei, wo man, meine 

ich, zwingend dazu kommen muss, dass die Gemeinde aus der Verwaltungsgemein

schaft austreten kann. Es handelt sich um Wolfertschwenden. Genauso ist ein Fall 

dabei, das ist die Gemeinde Bayerbach aus der VG Ergoldsbach, wo es klar ist, dass 

sie nicht austreten kann. Bayerbach hat lediglich 1.743 Einwohner, und die Steuerkraft 

von Ergoldsbach ist unterdurchschnittlich, die von Bayerbach gerade einmal durch

schnittlich.

Dann habe ich zwei grenzwertige Fälle: Das ist Walsdorf/Stegaurach. Hier muss man 

nicht zu einer Auflösung kommen. Auch die Regierung von Oberfranken hat dies 

ebenso wenig befürwortet wie das zuständige Landratsamt. Dennoch stimmen wir 

dem Gesetzentwurf der Staatsregierung, die diese Gemeinde entlassen will, zu. Wals

dorf hat über 2.500 Einwohner und eine knapp unterdurchschnittliche Steuerkraft. Hier 

kann man es rechtfertigen, man muss es aber nicht. Wir tun es trotzdem.

Grenzwertig ist auch der Fall Rain am Lech. Die Stadt Rain am Lech wäre fraglos leis

tungsfähig,

(Unruhe − Glocke der Präsidentin)
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fraglos in der Lage, selbstständig zu existieren mit 8.500 Einwohnern und einer durch

schnittlichen Steuerkraft. Allerdings sind vier kleine Gemeinden mit 1.000 bis 1.300 

Einwohnern und einer durchschnittlichen Steuerkraft in dieser Verwaltungsgemein

schaft. Deswegen, wie gesagt, ist das grenzwertig. Wir folgen auch hier der Empfeh

lung der Staatsregierung und sprechen uns gegen einen Austritt der Stadt Rain aus.

Was wir aber überhaupt nicht nachvollziehen können, ist der Vorschlag der Staatsre

gierung im Fall Wolfertschwenden und der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönen

bach. Die VG Bad Grönenbach, Herr Kollege Schwimmer, würde übrigens nicht aufge

löst, denn sie würde mit den Gemeinden Bad Grönenbach und Wolfertschwenden 

weiter bestehen. Beide Gemeinden sind in ihrer Steuerkraft überdurchschnittlich, über 

dem Landesdurchschnitt, liegen direkt an der A 7 zwischen Memmingen und Kemp

ten, haben also durchaus positive Aussichten.

Bei der Gemeinde Wolfertschwenden muss man schon wirklich fragen, warum man 

keinen Austritt zulässt. Die Gemeinde Wolfertschwenden hatte damals 1.863 Einwoh

ner. Herr Kollege Schwimmer, Sie sagen, sie würde die 2.000-Einwohner-Grenze erst 

im Jahre 2021 erreichen. Da sage ich Ihnen: Planung ist die Ersetzung des Zufalls 

durch den Irrtum. Sie hat jetzt schon aktuell über 1.900 Einwohner und wird in Kürze 

die 2.000 Einwohner überspringen. Sie wird Anfang nächsten Jahres wieder einen Be

trieb mit über 100 Arbeitsplätzen ansiedeln und hat schon mehr Arbeitsplätze als Ein

wohner. Diese Gemeinde ist stark. Diese Gemeinde hat eine sensationelle Steuerkraft 

von 1.886 Euro pro Einwohner. Das ist singulär, da gibt es nur ganz wenige Gemein

den im Freistaat, die das übertreffen.

Deswegen sind wir der Auffassung, dass der Gemeinde Wolfertschwenden die Selbst

ständigkeit ermöglicht werden muss. Im Übrigen ist das auch im Sinne der Bevölke

rung, im Sinne der Wirtschaft; denn die Gemeinde kann, wenn sie selbstständig ist, 

natürlich ganz anders mit ihrer heimischen Wirtschaft, mit ihren Industrieunternehmen 

umgehen. Sie kann entsprechend Personal einstellen im Rahmen ihrer eigenen Per
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sonalhoheit und ist nicht auf die Verwaltungsgemeinschaft angewiesen, die ihren Sitz 

in Bad Grönenbach hat.

Hier haben wir eine falsche Rücksicht genommen, hier hätten wir rechtlich sauber ent

scheiden müssen. Wenn wir im Fall von Stegaurach und Walsdorf den Austritt befür

worten, hätten wir es bei Wolfertschwenden auch tun müssen. In der nächsten Legis

laturperiode wird es dann ganz sicher auch so passieren. Wir wollen es schon in 

dieser Legislaturperiode und bitten deshalb um Zustimmung zu unserem Änderungs

antrag. Dem Gesetzentwurf der Staatsregierung werden wir ebenfalls zustimmen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Präsidentin Barbara Stamm: Danke schön. Frau Kollegin Kamm steht bereit. Bitte 

schön.

Christine Kamm (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Wir haben bei uns in der Analyse der wirtschaftlichen Situation der 

Kommunen Bayerns festgestellt, dass Kommunen in demografisch schwierigen Regio

nen, Kommunen in Gebieten mit Strukturkrisen unter besonderen Finanzproblemen 

leiden.Man kann aber auch das Muster erkennen, dass es insbesondere kleine Kom

munen und kleine Verwaltungsgemeinschaften schwer haben, ihre Aufgaben mit den 

vorhandenen finanziellen Mitteln zu erfüllen. Ich kann den Wunsch, selbstständig zu 

sein und selbstständig handeln zu wollen, sehr gut verstehen. Ich halte es für gut, 

wenn Orte so viel wie möglich selbst gestalten. Dennoch halte ich Verwaltungsge

meinschaften für sinnvoll, um den Kostendruck zu reduzieren und um Verwaltungsauf

gaben sinnvoll zu bewältigen.

Daher möchte ich dem Gesetzentwurf der Staatsregierung zustimmen und den Kom

munen Bayerbach, Rain und Pleinting sagen, dass es wichtig wäre, noch einmal darü

ber nachzudenken, was an eigenständigen Aktivitäten unternommen werden kann, 

ohne die Verwaltungsgemeinschaft zu verlassen.

Protokollauszug
114. Plenum, 04.12.2012 Bayerischer Landtag - 16. Wahlperiode 7 

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000100.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000280.html


Wir haben ein Gespräch mit Vertretern aus Wolfertschwenden und Bad Grönenbach 

geführt. Dort besteht eine besondere Problematik; denn wir haben dort nicht das vor

gefunden, was man sich von Verwaltungsgemeinschaften wünscht. Man wünscht sich, 

dass in den unterschiedlichen Orten ein angemesseneres Verwaltungsangebot darge

stellt wird und Sprechstunden angeboten werden. Leider ist die Zusammenarbeit zwi

schen Wolfertschwenden und Bad Grönenbach nicht in diesem Sinne erfolgt. Aus die

sem Grunde − und nur aus diesem Grunde − stimmen wir dem Änderungsantrag der 

FREIEN WÄHLER zu.

Ich möchte noch etwas zu der Gemeinde Rain am Lech sagen. Natürlich könnte Rain 

am Lech eine gute eigenständige Kommune sein. Allerdings sind die Kommunen 

Holzheim, Münster, Niederschönenfeld und Genderkingen, die rund um Rain am Lech 

liegen und jeweils um die 1.000 Einwohner haben, nicht in der Lage, eine vernünftige 

Verwaltungsgemeinschaft zu bilden. Ich glaube, insgesamt lebt man doch zusammen 

besser als allein. Deshalb sollte auch die Stadt Rain ihr Begehren noch einmal über

denken.

(Jörg Rohde (FDP): So ist es!)

Daher bitte ich um Zustimmung zum Änderungsantrag der FREIEN WÄHLER und zum 

Gesetzentwurf der Staatsregierung.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsidentin Barbara Stamm: Jetzt hat noch Herr Kollege Rohde das Wort.

Jörg Rohde (FDP): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Schwim

mer von der CSU hat schon das Wesentliche gesagt und die Fakten vorgetragen. Na

türlich stimmt die FDP-Fraktion diesem Gesetzentwurf zu, der besagt, dass sich die 

Gemeinden Walsdorf und Stegaurach trennen. Beide Gemeinden haben jeweils mehr 

als 2.000 Einwohner und können damit eigenständig sein. Wir wünschen den beiden 
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selbstständigen Gemeinden alles Gute für die Zukunft, die sie jetzt selbst gestalten 

können.

Die Gemeinden Wolfertschwenden und Bayerbach haben weniger als 2.000 Einwoh

ner. Ich möchte an uns appellieren, die 2.000-Einwohner-Grenze strikter zu handha

ben, da wir die demografische Entwicklung in Bayern im Blick haben müssen. In den 

Jahren 2030 und 2050 werden wir ein paar Bayern weniger sein. Dann werden wir die 

Strukturen in die andere Richtung anpassen müssen. Deshalb sollten wir bei jedem 

Schritt, den wir gehen, sehr vorsichtig sein. Für die Gemeinden Bayerbach und Wol

fertschwenden bedeutet dies, dass sie in der Verwaltungsgemeinschaft bleiben. Herr 

Kollege Pohl, wenn die Dynamik positiv ist, werden diese Gemeinden eben bei der 

nächsten Überprüfung dabei sein. Ich bitte deshalb die Gemeinden um Geduld. Wenn 

der Weg gut ist, wird er zum Erfolg führen.

Ich möchte noch an die Petition der Gemeinde Pleinting erinnern, die ebenfalls die 

Freiheit fordert. Diesem Wunsch können wir jedoch aufgrund der Einwohnerzahl nicht 

entsprechen.

Mir verbleiben noch ein paar Minuten, die ich auf die Verwaltungsgemeinschaft Rain 

und den Antrag der SPD verwenden möchte. Liebe Frau Kollegin Schmitt-Bussinger, 

der Schlüssel zur Freiheit der Stadt Rain ist die Gemeinde Niederschönenfeld, die nur 

1.400 Einwohner hat und signalisiert, dass sie keinen Partner in einer anderen Verwal

tungsgemeinschaft bekommt. Eine Gemeinde würde übrig bleiben. Die vier Gemein

den sind räumlich nicht verbunden. Die Stadt Rain liegt in der Mitte, zwei Gemeinden 

liegen im Norden, zwei Gemeinden im Süden. Deswegen müssen wir eine Lösung fin

den, was mit der Gemeinde Niederschönenfeld passieren soll. Wenn wir diese Lösung 

haben, sind wir dem Schritt zur Freiheit für Rain näher. Da diese Lösung nicht auf dem 

Tisch liegt, können wir dem Änderungsantrag nicht nähertreten und müssen ihn ableh

nen.
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Ich bitte also um Zustimmung zum Gesetzentwurf der Staatsregierung und um die Ab

lehnung der beiden Änderungsanträge.

(Beifall bei der FDP und der CSU)

Präsidentin Barbara Stamm: Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Der Abstim

mung liegen der Gesetzentwurf auf Drucksache 16/13462, der Änderungsantrag auf 

Drucksache 16/13866 und die Beschlussempfehlung des federführenden Ausschus

ses für Kommunale Fragen und Innere Sicherheit auf Drucksache 16/14940 zugrunde.

Vorweg lasse ich über den vom federführenden Ausschuss zur Ablehnung vorgeschla

genen Änderungsantrag auf Drucksache 16/13866 abstimmen. Wer entgegen dem 

Ausschussvotum dem Änderungsantrag der FREIEN WÄHLER auf Drucksa

che 16/13866 zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. − Das sind die Frak

tionen der SPD, der FREIEN WÄHLER, des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und 

Frau Kollegin Dr. Pauli. Ich bitte, die Gegenstimmen anzuzeigen. − Das sind die Frak

tionen der CSU und der FDP. Stimmenthaltungen? − Keine. Damit ist der Änderungs

antrag abgelehnt.

Den Gesetzentwurf auf Drucksache 16/13462 empfiehlt der federführende Ausschuss 

zur unveränderten Annahme. Wer dem Gesetzentwurf zustimmen will, den bitte ich 

um das Handzeichen. − Das sind die Fraktionen der CSU, der FDP, der SPD, der 

FREIEN WÄHLER, des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und Frau Kollegin Dr. Pauli. 

Ich bitte, die Gegenstimmen anzuzeigen. − Keine. Stimmenthaltungen? − Auch keine. 

Damit ist dem Gesetzentwurf zugestimmt worden.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher 

Form durchzuführen. - Widerspruch erhebt sich nicht. Wer dem Gesetzentwurf seine 

Zustimmung geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. − Das sind alle Frak

tionen des Hauses und Frau Kollegin Dr. Pauli. Gegenstimmen? − Keine. Stimment
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haltungen? − Auch keine. Damit ist das Gesetz angenommen. Es hat den Titel "Ge

setz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften".
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Gesetz 
zur Änderung 

kommunalrechtlicher Vorschriften 

Vom 11. Dezember 2012 

Der Landtag des FreIstaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hIermit bekannt ge
machtwlId: 

§ 1 

Änderung des Gesetzes 
über die kommunale Gliederung des StaatsgebIets 

Das Gesetz über die kommunale Gliederung des 
StaatsgebIets vom 24. Dezember 2005 (GVBI S. 659, 
BayRS 1012-1-1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
27. November 2007 (GVBI S. 784), wlId WIe folgt ge
ändert: 

1. Der Überschrift wlId der Klammerzusatz 
,,(KommStaGebG)" angefügt. 

2. In Art. 1 Satz 1 werden die Worte" 1. Januar 2005" 
durch die Worte ,,31. Dezember 2012" ersetzt. 

3. Art. 2 bIS 4 werden durch folgenden neuen Art. 2 
ersetzt: 

"Art. 2 

DIe Verwaltungsgememschaft Stegaurach, Land
kreIs Bamberg, RegIerungsbezIrk Oberfranken, 
wIrd aufgelöst. " 

§-2 

Änderung des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit 

Das Gesetz über die kommunale Zusammenar
beit (KommZG) m der Fassung der Bekanntmachung 
vom 20. Jum 1994 (GVBI S. 555, ber. 1995 S. 98, BayRS 
2020-6-1-1), zuletzt geändert durch § 6 des Gesetzes 
vom 16. Februar 2012 (GVBI S. 30), wlId Wle folgt ge
ändert: 

1. Art. 26 Abs. 3 Sätze 2 und 3 werden aufgehoben; 
die Satznummenerung 1m blshengen Satz 1 ent
fällt. 

2. Art. 32 Abs. 1 wlId WIe folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte '" wenn noch kem 
Verbandsvorsitzender gewählt 1St, durch die 
AufsIchtsbehörde, sonst" gestnchen. 

b) Es wlId folgender neuer Satz 2 emgefügt: 

,,21st noch kem Verbandsvorsitzender gewählt 
oder durch die Verbandssatzung bestimmt 
und enthält die Verbandssatzung keme Re
gelung über die Einberufung m diesem Fall, 
beruft die AufsIchtsbehörde die Verbandsver
sammlung schriftlich em. " 

c) Der blshenge Satz 2 wlId Satz 3; die Worte 
"Tageszeit und -ort" werden durch die Worte 
"Tagungszeit und -ort" ersetzt. 

d) Der blshenge Satz 3 wlId Satz 4. 

3. Art. 33 Abs. 4 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Sie gelten mcht für die Teilnahme von Verbands
räten an der Beratung und Abstimmung bel Be
schlüssen, die emem Verbandsmitglied emen un
mittelbaren Vor- oder Nachteil bnngen können. 1/ 

4. In Art. 50 Abs. 4 wIrd folgender Satz 4 angefügt: 

,,4Für die Einberufung zur Verwaltungsratssitzung 
gelten Art. 32 Abs. 1 Sätze 1 und 2 entsprechend. 1/ 

§3 

Aufhebung der Verordnung zur Änderung des 
GebIets von Gememden, LandkreIsen und BezIrken 

DIe Verordnung zur Änderung des GebIets von 
Gememden, LandkreIsen und BezlIken vom 5. No
vember 2005 (GVBI S. 557, BayRS 1012-2-75-1), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 18. November 2011 
(GVBl S. 598), wlId aufgehoben. 

§4 

Inkrafttreten 

DIeses Gesetz tritt am 1. Januar 2013 m Kraft. 

München, den 11. Dezember 2012 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 
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